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1 Einleitung 

Der Schwerpunkt der biologischen Gewässerbewertung umfasste in Österreich bislang die 
Ermittlung der saprobiellen Gewässergüte. Die saprobiologischen 
Gewässeruntersuchungen werden auf einem sehr hohen Niveau durchgeführt (ÖNORM 
M 6232 1997, Richtlinie zur Bestimmung der saprobiologischen Gewässergüte von 
Fließgewässern 1999). 
Mit der im Dezember 2000 in Kraft getretenen EU-Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG 
(Europäische Kommission 2000) wurden in der Gewässerbewertung und -bewirtschaftung 
neue und umfassendere Anforderungen gesetzt. Die Wasserrahmenrichtlinie sieht eine 
integrierte biologische Bewertung des gesamten ökologischen Zustandes über 
verschiedene biologische Indikatoren vor. Die Bewertung hat sich dabei an typspezifischen 
Leitbildern zu orientieren und soll verschiedenste, auf die Gewässer einwirkende 
Einflussfaktoren widerspiegeln. 
In zwei Forschungsprojekten, die von der Universität für Bodenkultur unter der Mitarbeit 
von Vertretern des BMNT, der Bundesländer, technischer Büros (ARGE Limnologie, ARGE 
Ökologie, Büro DWS, Büro ORCA, TB Grasser, TB Koekkoek) und der Universität Innsbruck 
(Prof. Dr. Leopold Füreder) durchgeführt wurden, wurde dem integrativen Charakter der 
geforderten Methodik sowie der Anwendung des Referenzbedingungsprinzips der 
biologischen Bewertung mittels Makrozoobenthos Rechnung getragen. Dabei waren die 
Auswirkungen unterschiedlichster Stressoren soweit wie möglich zu erfassen (Details dazu 
siehe Ofenböck et al. 2005). 
Als rasch umsetzbare Methode wurde die Entwicklung eines multimetrischen 
Bewertungssystems auf Basis biologischer Kenngrößen (Metrics) erachtet. Solche 
Verfahren werden im U.S.-amerikanischen Raum bereits seit über einem Jahrzehnt 
flächendeckend verwendet (Rosenberg & Resh 1992, Davis & Simon 1995, Barbour et al. 
1999, Karr & Chu 1999). Auch in einigen Ländern Europas werden multimetrische Indices 
für die Gewässerbewertung herangezogen bzw. entwickelt (z.B. Meier et al. 2006, Birk & 
Hernig 2006). Zur Bewertung werden verschiedene Metrics verwendet, welche zu 
multimetrischen Indices verrechnet werden und dadurch verschiedene Aspekte und 
Ebenen der Fauna berücksichtigen (z.B. Barbour et al. 1999, Karr & Chu 1999, et al. 2004, 
Hernig et al. 2006).  

An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die auf MHS-Proben basierende 
österreichische Methode die Auswirkungen von Stressoren, welche vorwiegend 
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quantitative Aspekte einer Biozönose verändern, nicht erfassen kann. Dazu zählen etwa 
Auswirkungen von Schwellbetrieb und zum Teil auch Restwasser. Der Hintergrund dafür 
ist, dass eine typspezifische Festlegung von Referenzwerten für Abundanzen aufgrund der 
extrem hohen natürlichen Schwankungen der Individuenzahlen nicht möglich ist (vgl. 
Jungwirth et al. 2003). Weitere Fehlerquellen, welche die Anwendung der 
österreichischen Methode nicht ratsam erscheinen lassen, sind dann zu erwarten, wenn 
die Auswirkungen menschlicher Eingriffe zu einer Zunahme der Biodiversität führen. Dies 
ist vor allem in hoch gelegenen Gebirgsbächen möglich, wenn die standorttypische Fauna 
aus einer artenarmen Zönose von Lebensraum-Spezialisten zusammengesetzt ist. 

Die österreichische Methode wurde ausschließlich für Gewässer mit einem 
Einzugsgebiet größer 10 km² entwickelt. Die Anwendung auf Gewässer mit einem 
Einzugsgebiet von < 10 km² ist daher nicht zulässig! 

Ausgenommen hiervon ist die Bewertung der Wiener Flyschgewässer an Hand der 
Screening-Methode (vgl. Pkt. 12.2) 

Für alle Berechnungen und Auswertungen gemäß der vorliegenden Methodik steht das 
webbasierte Auswertungsprogramm „ECOweb – Benthosdatenbank Bund“ zur Verfügung. 
Es ist frei zugänglich und kann kostenlos unter folgendem Link genutzt werden: 
https://wasser.umweltbundesamt.at/ecoprof-bdb.  

Der Leitfadenteil C Arbeitssicherheit enthält ergänzende Warn-und Sicherheitshinweise. 

https://wasser.umweltbundesamt.at/ecoprof-bdb
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2 Zweck, Anwendungsbereich und 
grundsätzliche Vorgangsweise 

2.1 Allgemeines 

Vorliegende Arbeitsanweisung beschreibt die Methode zur Beurteilung des ökologischen 
Zustandes von Fließgewässern auf Basis des Qualitätselementes Makrozoobenthos. Die 
auszuwertenden Proben werden ausschließlich nach dem Multi-Habitat-Sampling Prinzip 
(MHS) entnommen.  

Durch das Makrozoobenthos können stoffliche Belastungen aber auch Auswirkungen 
verschiedener Stressoren (Degradation der Gewässermorphologie, Stau, Restwasser, 
Nutzung im Einzugsgebiet) erfasst werden. Die Bewertung hat sich dabei an 
typspezifischen Leitbildern zu orientieren. 

Für das Makrozoobenthos wurde ein zweistufiges System („Screening-Methode“ und 
„Detaillierte MZB – Methode“) mit unterschiedlicher Auflösung entwickelt - die Erhebung 
bzw. Probenahme für beide Stufen basiert auf dem Multi-Habitat-Sampling (Moog 2004). 

Die detaillierte Methode besteht aus drei stressorspezifischen Modulen (saprobielle 
Belastung, allgemeine Degradation, Versauerung) denen verschiedene Metrics zu Grunde 
liegen. Der schlechteste der drei Werte ist die gültige Bewertung des ökologischen 
Zustandes entsprechend dem „Worst Case Prinzip“. 

Die modifizierte Bewertung zur orientierenden Abschätzung der ökologischen 
Zustandklasse nach der Screening-Methode gründet auf zwei äquivalenten 
Auswertungsschritten: dem „Screening – Allgemeine Belastung“ und dem „Screening – 
Organische Belastung“. Die zusammenfassende Aussage, ob ein Gewässerabschnitt das 
Qualitätsziel (aufgegliedert nach „sehr gute ökologische Zustandsklasse“ oder „gute 
ökologische Zustandsklasse“) erreicht oder ob Handlungsbedarf gegeben ist, wird in einem 
„worst case“ Szenario der beiden Bewertungsgrößen „Screening – Allgemeine Belastung“ 
und „Screening – Organische Belastung“ festgelegt. 
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Es ist zu beachten, dass die vorliegende Methode nicht für alle Gewässertypen, 
spezielle Typen und spezielle Typausprägungen (siehe Pkt.11.4) anwendbar ist. 
Für Stressoren, die sich hauptsächlich auf quantitative Aspekte der Biozönose 
auswirken, kann die Anwendung zusätzlicher Parameter erforderlich sein. 

Anmerkung:  

Modul 1 entsprechend Sapro-RL (Richtlinie zur Bestimmung der saprobiologischen 
Gewässergüte von Fließgewässern, BMLF, 1999) 

Für bestimmte Fragestellungen ist auch weiterhin die Anwendung des klassischen 
„Modul 1“ zulässig. 

Die Untersuchung nach dem Modul 1 hat den Charakter eines „orientierenden 
saprobiologischen Überblicks“ und ergibt einen Hinweis auf die saprobielle Situation der 
Probestelle. 
Daher dient es als Möglichkeit der Situationsbeurteilung vor Ort für gewisse 
Fragestellungen bzw. als Hilfestellung zur Entscheidung, ob weitere Untersuchungen nötig 
sind oder nicht. 

2.2 Anwendungsbereich 

Für die Beurteilung des biologsichen Zustandes folgender spezieller Gewässertypen ist das 
Modul Saprobie des Qualitätselementes Benthische wirbellose Fauna nicht 
heranzuziehen: 

• Quell- und grundwassergeprägte Gewässerstrecken 
• Moorbäche 
• Thermalbäche 
• intermittierende Bäche 
• Sinter-Abschnitte 
• Wasserfälle, Kaskaden, Schluchtstrecken 
• natürlich rückgestaute Bereiche 
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Für die Beurteilung des biologsichen Zustandes folgender spezieller Gewässertypen ist das 
Modul Allgemeine Degradation des Qualitätselementes Benthische wirbellose Fauna 
nicht heranzuziehen: 

• Gletscherbäche 
• Gewässer < 10 km² Einzugsgebiet 
• sommerwarme Seeausrinne 
• Quell- und grundwassergeprägte Gewässerstrecken 
• Moorbäche 
• Thermalbäche 
• intermittierende Bäche 
• Sinter-Abschnitte 
• Wasserfälle, Kaskaden, Schluchtstrecken 
• natürlich rückgestaute Bereiche 
• „Große Flüsse“: Donau, March, Thaya 

Für die Beurteilung des biologsichen Zustandes folgender spezieller Gewässertypen, 
sofern diese in versauerungsgefährdeten Gebieten (Bioregion 1 – Vergletscherte 
Zentralalpen, 2 – Unvergletscherte Zentralalpen und 12 – Granit- und Gneisgebiet der 
Böhmischen Masse) liegen, ist die Bewertungsmethode für das Modul Versauerung des 
Qualitätselementes Benthische wirbellose Fauna zwar grundsätzlich anwendbar, die 
Ergebnisse sind jedoch besonders kritisch zu hinterfragen, da aufgrund der abweichenden 
hydromorphologischen Verhältnisse Verschiebungen im Bewertungsergebnis nicht 
auszuschließen sind. Bei diesen Gewässertypen ist jedenfalls eine strenge 
Plausibilitätsprüfung der Ergebnisse vorzunehmen: 

• Gletscherbäche 
• Gewässer < 10 km² Einzugsgebiet 
• sommerwarme Seeausrinne 
• Quell- und grundwassergeprägte Gewässerstrecken 
• Moorbäche 
• Thermalbäche 
• intermittierende Bäche 
• Mäanderstrecken 
• Furkationsstrecken 
• Verebnungsstrecken 
• Sinter-Abschnitte 
• Wasserfälle, Kaskaden, Schluchtstrecken 
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Für die Beurteilung des biologischen Zustandes folgender spezieller Gewässertypen, 
sofern diese in versauerungsgefährdeten Gebieten (Bioregion 1 – Vergletscherte 
Zentralalpen, 2 – Unvergletscherte Zentralalpen und 12 – Granit- und Gneisgebiet der 
Böhmischen Masse) liegen, ist das Modul Versauerung des Qualitätselementes 
Benthische wirbellose Fauna nicht heranzuziehen: 

• natürlich rückgestaute Bereiche 
• „Große Flüsse“: Donau, March, Thaya 

2.3 Grundsätzliche Vorgangsweise 

Für die grundsätzliche Vorgangsweise bei der Bewertung des ökologischen Zustands siehe 
Einleitung/Leitfaden für die Erhebung der biologischen Qualitätselemente 
Pkt.4 Vorgangsweise bei der Bewertung des Ökologischen Zustandes.  
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3 Definitionen und Abkürzungen 

FW-Code Fließgewässer-Code der H2O Datenbank am Umweltbundesamt Wien 

LZI  Biozönotischer Regionsindex (Längenzonationsindex, Longitudinal 
Zonation Index) 

Metric biologische/biozönotische Maßzahl 

MHS Multi-Habitat-Sampling 

MMI Multimetrischer Index 

MZB Makrozoobenthos 

OTL Operationelle Taxaliste 

PSA Persönliche Schutzausrüstung 

Score dimensionsloser Kennwert; dient zur Entwicklung eines integrierenden 
Index durch Transformation der „Metrics“ 

SGZ/Sap. GZ saprobieller Grundzustand 

SI Saprobienindex 

WRRL Wasserrahmenrichtlinie 
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4 Grundzüge des Verfahrens 

Im Folgenden werden die einzelnen Arbeitsschritte zur Erhebung und Auswertung des 
Qualitätselementes „Makrozoobenthos“ dargestellt. 
Die in vorliegender Arbeitsanweisung beschriebene Standardmethode umfasst: 

• Vor Ort Erhebung & Probenahme nach MHS 
• Screening – Methode 
• Detaillierte MZB – Methode 

Die Anwendung der neuen Methoden basiert auf einer nachvollziehbaren, 
standardisierten Probenahme entsprechend „Multi-Habitat-Sampling“ (MHS, Moog 2004, 
ÖNORM EN 16150). Die dabei habitatanteilig gewichtete Durchführung der Entnahme von 
Makrozoobenthos-Proben umfasst eine repräsentative Besammlung aller minerogenen 
und organischen Teillebensräume (Synonyme: Habitate, Choriotope). Auf diese Weise soll 
eine der Habitatausstattung einer Untersuchungsstelle entsprechende Probe der 
Bodenfauna entnommen werden. 

Aus Zeit- und Kostengründen wird in der Praxis bei der Bearbeitung von MHS-Proben 
entsprechend „Detaillierter MZB-Methode“ eine flächig orientierte Teilprobentechnik 
(Moog et al. 2005b; entwickelt nach Caton 1991) eingesetzt, deren Anwendung ebenfalls 
beschrieben wird.  

Die folgende Übersicht stellt den Ablauf grafisch dar: 
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Abbildung 1 Arbeitsablauf und Datenfluss zur Erhebung des Qualitätslements 
Makrozoobenthos 
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5 Geräte und Arbeitsmittel 

5.1 Geräte für die Probenahme im Feld 

1. Standardausrüstung 

Die MHS-Proben sind mit einem standardisierten Handnetz von 25 cm Kantenlänge und 
einer Maschenweite von 500 µm zu entnehmen (siehe ÖNORM EN ISO 10870). Der 
Netzsack hat mindestens 1,00 m Länge aufzuweisen, um ein Auswaschen der Probe bei 
hohen Strömungsgeschwindigkeiten zu verhindern. 

Zur Probenahme wird oberhalb des Netzes (stromauf) ein Flächenbereich umgewühlt, 
aufgewirbelt und besammelt, der einer projizierten Grundfläche des Sammelgerätes 
(25 cm x 25 cm) entspricht. Falls es das Substrat erlaubt, sollte bis in eine Tiefe von  
15-20 cm gesammelt werden. Für nicht flächig strukturierte Habitate (z.B. Fallholz) wird 
ein adäquater Flächenanteil geschätzt und besammelt. 

2. Sammelgeräte mit Flächenbezug 

Alternativ können an geeigneten Habitaten statt des Handnetzes auch Sammelgeräte mit 
entsprechender Fläche verwendet werden (siehe ÖNORM M 6232 und 
ÖNORM EN ISO 10870), z.B.: 

• Kübel-(Hess-) Sampler 
• Kasten-(Surber-) Sampler 

Auf diese Weise kann die Sammelfläche exakter festgelegt werden. Darüber hinaus lässt 
sich verhindern, dass Tiere von stromauf gelegenen Habitaten eingeschwemmt werden. 
Voraussetzung für die Verwendung anderer Geräte als das standardisierte Handnetz ist 
eine Sammelfläche von 25 cm x 25 cm! 
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3. Weitere Geräte und Hilfsmittel 

1. Bürsten unterschiedlicher Größe 
2. Schraubenzieher – groß 
3. Kübel, Wannen, Tassen usw. 
4. Sprühflasche 
5. Pinzetten – hart und weich 
6. Lupe 
7. Sammelbehälter 
8. Fixiermittel 
9. dicht schließende Probengefäße 
10. Kühltaschen, -boxen 
11. vorgefertigte Etiketten (siehe Pkt. 8.8) / wasserfeste Markierungsstifte 
12. Probenahmeprotokoll 
13. Schreibutensilien 
14. hüfthohe Watstiefel oder Wathose 
15. geeignete Handschuhe 
16. PSA = persönliche Schutzausrüstung siehe auch Teil C Arbeitssicherheit 

5.2 Geräte für die Laborbearbeitung von MHS-Proben 
(Teilprobentechnik) 

1. eine (innere) rechteckige Tasse mit einem Gitterboden von 500 µm Maschenweite, die 
in 6 x 5 Quadrate von 6 cm Seitenlänge unterteilt ist (siehe) 

2. ein wasserdichter Behälter, in den die Tasse gestellt werden kann, um das Material zu 
homogenisieren 

3. ein „Teilproben-Ausstecher“ (6 cm x 6 cm) 
4. eine kleine Schaufel (6 cm breit) oder ein Teelöffel um das Material zu entnehmen ein 

Zufallsgenerator oder andere Verfahren (Lose, ein Paar Würfel etc.), um die Lage der 
zu bearbeitenden Zellen zu losen 



 

 

18 Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente 

Abbildung 2 Gerätschaft zur Teilprobenherstellung (Abbildung aus AQEM Consortium 
2002) 

   

5.3 Geräte und Arbeitsmittel für die Taxa-Bestimmung 

1. Petrischalen, Objektträger, geeignete Gefäße 
2. Präparierbesteck 
3. Spritzflaschen 
4. Pipetten 
5. Binokular 
6. Lichtmikroskop 
7. Einrichtungen zur Photomikroskopie oder für Videoaufnahmen sind für die 

Dokumentation schwer bestimmbarer Arten hilfreich 
8. Hilfsmittel zur Datenprotokollierung während des Bestimmens (z.B. Zählprotokollblatt, 

Laborbuch, Computer mit entsprechendem Programm) 
9. Hilfsmittel zur Prüfung der Identität schwer zu bestimmender Arten (Zeichnungen, 

Fotografien, Videoaufnahmen) 

Entsprechende Bestimmungsliteratur auf aktuellem Stand: siehe Liste der empfohlenen 
Bestimmungsliteratur im Anhang Pkt. 16.1. 
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6 Auswahl Untersuchungsstelle und 
Untersuchungszeitpunkt 

6.1 Auswahl der Untersuchungsstelle 

1. Die Untersuchungsstelle muss für einen größeren Gewässerabschnitt, d.h. 
mindestens 500 m Streckenlänge, repräsentativ sein. 

2. Die MHS-Proben sind innerhalb einer Untersuchungsstelle zu entnehmen, die 
mindestens zwei Furt-Gumpen-Sequenzen bzw. 100 m Streckenlänge aufweist. An 
großen Gewässern über 100 m Breite muss die Länge der Untersuchungsstrecke 
zumindest der Gewässerbreite entsprechen. 

6.2 Auswahl des Untersuchungszeitpunkts 

Die Zeitauswahl hat Aspekte des Nachweises einer reichhaltigen, repräsentativen und 
bestimmbaren Zönose sowie des Vorliegens von Niederwasserbedingungen vor und zur 
Zeit der Probenahme zu berücksichtigen.  

Als Grundsatz zur Feststellung der „ökologischen Zustandsklasse“ gilt 

• Rhithrale Gewässerläufe 
Bei einfachen Abflussregimen mit Spätfrühjahrs/Sommer-Abflussspitzen sowie bei 
Gewässern mit winternivalem Abflussregime: Beprobung von 
Niederwasserbedingungen im Frühjahr; so spät wie möglich im Jahr, aber vor den vom 
Abflussregimetyp determinierten Hochwässern.  
Bei komplexen Regimen oder Gewässern mit geringem Sommerabfluss: Entnahme zu 
Niederwasserbedingungen im Spät-Frühsommer oder Sommer. 
Die Abflussregimetypen österreichischer Fließgewässer können Mader et al. (1996) 
entnommen werden. 

• Potamale Gewässerläufe 
Je nach aktuellem Niederwasser, Befundung eines Frühsommer- oder Sommer-
Aspekts. 
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Ausnahmen 

In Ausnahmefällen (z.B. Dringlichkeit des Ergebnisses) kann von den vorgegebenen 
Untersuchungszeitpunkten abgewichen werden. 
Die Abweichungen sind zu dokumentieren, zu begründen und die entsprechenden 
Bewertungsergebnisse hinsichtlich ihrer Plausibilität zu überprüfen (siehe dazu Einleitung 
zum Leitfaden; Pkt. 1). 

Bei anlassbezogenen oder problemspezifischen Fragestellungen richtet sich der Zeitpunkt 
der Probenentnahme nach dem zu dokumentierenden Ereignis: z.B. Stauraumspülung, 
Zuckerrübenkampagne, Saisontourismus, andere aktuelle Anlässe. 

Grundsätzlich sollen unter folgenden Umständen keine Proben genommen werden: 

1. während oder nach Hochwässern; zur Wiederherstellung der Benthoszönosen sollte 
eine Frist von mindestens vier bis sechs Wochen eingehalten werden. 

2. während oder kurz nach Trockenperioden intermittierender Gewässer; zur 
Entwicklung der Benthoszönosen sollte eine Frist von mindestens vier Wochen 
eingehalten werden. 

3. während natürlicher oder vom Menschen verursachter Störungen die eine 
Probenahme behindern (z.B. falls eine unnatürliche Trübung durch Bauarbeiten in der 
Oberliegerstrecke die korrekte Einschätzung der Habitate verhindert). 

6.3 Kriterien der Probenahmestellen-Auswahl / Zuordnung 

1. Das Probenahme-Design nach dem Multi-Habitat-Schema zielt auf die standardisierte 
flächenanteilig gewichtete Besammlung aller repräsentativen Habitate innerhalb 
einer Untersuchungsstelle ab. 

2. Eine Gesamtprobe setzt sich aus 20 Einzelproben zusammen, die sich, innerhalb der 
Untersuchungsstelle, proportional auf all jene Habitate verteilen, die zumindest 5% 
des Gewässerbodens umfassen. Habitate mit weniger als 5% Flächenanteil werden 
nicht besammelt. 

Eine Entnahme von 20 Einzelproben proportional zum Anteil der Habitate bedeutet: ist 
beispielsweise ein Teillebensraum einer Sammelstrecke das Psammal (Sand) und bedeckt 
25% der Bodenfläche, dann müssen von diesem Habitat 5 Einzelproben genommen 
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werden. Die einzelnen Kategorien der Teillebensräume sind in den Beschreibungen der 
„Richtlinie zur Bestimmung der saprobiologischen Gewässergüte von Fließgewässern“ und 
ÖNORM EN 16150 definiert und in Anhang Pkt. 16.2 aktualisiert dargestellt. Ein Beispiel 
für die Lage der Einzelproben einer theoretischen Sammelstrecke bietet Abbildung 3. 

Abbildung 3 Beispiel für die Lage der Einzelproben in einer theoretischen Sammelstrecke, 
die fünf (Haupt-) Habitate umfasst. (Abbildung aus AQEM Consortium 2002) 

 

6.4 Vorgangsweise der Probenahmestellenzuordnung 

1. Vor der Besammlung ist das Probenahmeprotokoll zur Beschreibung und 
Charakteristik der Untersuchungsstelle auszufüllen (Mindestumfang siehe Pkt. 7 – 
Probenahmeprotokoll). Der zu besammelnde Bereich sollte dabei vor der Probenahme 
so wenig wie möglich betreten oder gestört werden. Erfordert die vom Ufer aus 
getroffene Habitatschätzung eine Korrektur, kann diese Information während der 
Besammlung überarbeitet und ergänzt werden. In diesem Fall ist das Schema der 
Probenahme anzugleichen. 

2. Den Definitionen der Beschreibung der Habitate (Teillebensräume) in Anhang 16.2 
folgend, wird die Bedeckungsfläche aller Haupthabitate – die mindestens 5% der 
Bodenfläche bedecken – auf 5% Genauigkeit abgeschätzt. Für die Abschätzung der 
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Habitatanteile empfiehlt sich eine Unterteilung der Sammelstrecke in homogen 
strukturierte oder regelmäßig angeordnete Abschnitte von etwa 25 m Länge. 

3. Die schriftliche Dokumentation der Habitate (Eintragen der Prozentanteile und 
verbale Beschreibungen) wird in dem Formblatt in Anhang 16.3 vorgenommen. Die 
Schätzung der Habitatanteile erfolgt üblicherweise in zwei Schritten: 
− Die Anteile der minerogenen (anorganischen) Habitate müssen in Summe 100% 

ergeben (oberer Teil, 2. Zeile der Tabelle in Anhang 16.3), da in österreichischen 
Fließgewässern im Regelfall von minerogenen Untergründen auszugehen ist.  

− Die Prozentangabe von organischen Substraten ist entsprechend der 
Flächendeckung der Auflage (z.B. Laub, Holz), der Überdeckung (z.B. Wurzeln) 
oder dem Aufwuchs (z.B. Makroalgen, Makrophyten) auf minerogenen Substraten 
anzugeben. Die Summe der organischen Substrate ist variabel (0 bis 100%) (links, 
2. Spalte der Tabelle in Anhang Pkt. 16.3). 

− Habitate mit einem Anteil von unter 5% werden nicht besammelt, sind aber im 
Feldprotokoll durch ein „X“ festzuhalten. 

4. Für die Zuordnung der Anzahl von Einzelproben wird in einem weiteren Schritt die 
Abschätzung der anorganischen Habitate mit der Abschätzung des organischen 
Materials kombiniert und im mittleren Teil der Tabelle in Anhang Pkt. 16.3 
eingetragen (Ergebnis-Spalten: %-Anteile). 

5. Die Aufteilung der 20 Einzelproben folgt der Abschätzung der Habitate, wobei pro 
Habitat für 5% Bodenfläche jeweils eine Einzelprobe zu entnehmen ist. Proben aus 
organischen Habitaten sollen nach Möglichkeit der Probenanzahl des zugeordneten 
minerogenen Untergrundes zugerechnet werden. Die Anzahl der für die jeweiligen 
Teillebensräume festgelegten Einzelproben erfolgt über eine Verschneidung der 
„Minerogenen Habitate“ und „Organischen Habitate“: 
In den Ergebnis-Spalten sind zunächst die %-Anteile und danach die Anzahl der 
Einzelproben (EP) einzutragen. 
− Liegen keine Kombinationen aus minerogenen und organischen Habitaten vor, ist 

der Prozentanteil dieser minerogenen Habitate in die Zeile „rein minerogenes 
Substrat“ einzutragen (Spalte %). 

− Für Kombinationen von minerogenen und organischen Habitaten (z.B. FPOM auf 
Psammal oder Makro-Algen auf Mesolithal) sind die Prozentanteile in den 
zutreffenden %-Spalten einzutragen. Nimmt etwa das Mesolithal 40% der Fläche 
(entspricht 8 Einzelproben) ein und wachsen 10% der Makroalgen (entspricht 
2 Einzelproben) auf Mesolithal, sind 6 Einzelproben für das unbewachsene 
Mesolithal und 2 Einzelproben von Makroalgen plus Mesolithal zu entnehmen. 
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− Können organische Habitate keiner minerogenen Bezugsfläche (Sohle oder 
Böschung, z.B. bei Ufergrasbüscheln oder Wurzelbärten) zugeordnet werden, ist 
der Prozentanteil des organischen Habitats in die %-Spalte „nicht zuordenbar“ 
einzutragen. In diesem Fall ist die Anzahl von Einzelproben von der Anzahl der 
Einzelproben des räumlich nächst benachbarten minerogenen Habitats 
abzuziehen. Würde dies zu einer nicht repräsentativen Besammlung dieses 
minerogenen Habitats führen, sind diese Einzelproben vom häufigsten Habitattyp 
abzuziehen. 

− Als letzter Schritt erfolgt der Eintrag der Anzahl von Einzelproben in die Spalten 
EP. Dazu werden die Prozentangaben der %-Spalten in Einzelprobenaliquote (in 
5%-Schritten) umgerechnet. 

6. Die Festlegung des genauen Ortes für die Entnahme der Einzelproben einer Kategorie 
(z.B. Mesolithal) muss die Gesamtstruktur der Untersuchungsstelle widerspiegeln. 
Insbesondere ist auf die Anteile eines Habitates am Gewässergrund und in den 
Uferbereichen, oder an Stellen mit unterschiedlicher Strömung zu achten (lotische 
und lenitische Bereiche und/oder Furten, Rinnen, Gumpen etc.). 

7. Habitate künstlicher Art (z.B. Grünschnitt, Blockwurf/Technomegalithal, 
Rollierung/Technomesolithal) sind im Protokoll anzukreuzen („anthropogen“). 

Abbildung 4 zeigt ein ausgefülltes Formblatt mit Zahlenbeispiel zur Dokumentation der 
Habitat-Flächenanteile und Festlegung der Einzelproben. 
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Abbildung 4 Formblatt mit Zahlenbeispiel zur Dokumentation der Habitat-Flächenanteile 
und Festlegung der Einzelproben 
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7 Probenahmeprotokoll 

Die Pflichtangaben des Probenahmeprotokolls sind im Folgenden fett gedruckt. Alle 
anderen Angaben können im Labor protokolliert werden. 

Allgemeine Angaben zum Standort 

1. Gewässername / und (optional) Gewässerabschnitt 
2. Untersuchungsstelle 
3. Stellencode bzw. Messstellennummer („FW-Nummern“ entsprechend H2O UBA-DB) 
4. nächst gelegener Ort, Gemeinde 
5. Grund der Erhebung bzw. Projektbezeichnung 
6. Urheber der Daten (Auftragnehmer, Labor/Firma) 
7. Probenehmer bzw. Projektbearbeiter 
8. Auftraggeber 
9. Datum und Zeit der Entnahme 
10. Koordinaten Bundesmeldenetz (Rechtswert/Hochwert/Meridian) 
11. Flussgebietseinheit 
12. Flusskilometer 
13. Seehöhe [m] 
14. Flussordnungszahl 
15. Einzugsgebietsgröße [km²] 
16. Bioregion/großer Fluss; innere Differenzierung 
17. saprobieller Grundzustand 
18. Gewässertyp/Typausprägung 
19. Kartenausschnitt (wird für das Monitoring im Rahmen des „Importprojekts“ zur 

Verfügung gestellt) 
20. zu ergänzen: Foto(s) der Untersuchungsstelle 

Morphologische Daten 

21. mittlere Gewässertiefe [m] 
22. maximale Gewässertiefe [m] 
23. Gewässerbreite [m]  

Beschreibung des linken und rechten Ufers und der Böschung: 
24. Uferaufbau 
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25. Uferneigung 
26. Uferbewuchs 
27. Umland 
28. schutzwasserbauliche Maßnahmen 
29. Einleitungen oberhalb 
30. See im Flusskontinuum oberhalb der Untersuchungsstelle 

Hydraulische Bedingungen 

31. mittlere Strömungsgeschwindigkeit [m/s] 
32. maximale Strömungsgeschwindigkeit [m/s] 
33. Große Flüsse: mittlere Strömungsgeschw. an den beprobten Habitaten [m/s] 
34. Strömungsbild 

Physikalisch / chemischer Befund 

35. Wassertemperatur [°C] 
36. Sauerstoffsättigung [%] 
37. Sauerstoffgehalt [mg/L] 
38. ph-Wert 
39. Leitfähigkeit [µS/cm] 

Wetter 

40. Wetterlage vor Probenahme 
Witterung bei Probenahme: 

41. Lufttemperatur [°C] 
42. Wind 
43. Niederschlag 
44. Lichtverhältnisse 
45. Bewölkung [%] 

Hydrographie Aktuell 

46. Beschreibung der Abflusssituation 
falls Schwall/Sunk: Verhältnis entspricht 1: __ 

47. Tendenz der Wasserführung, längerfristig 
48. Bezugspegel 
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Beschaffenheit der Untersuchungsstelle 

49. Angaben zur Choriotopverteilung [%] unter Einhaltung der 5%-Regel (Pkt. 6.4) 
50. Skizze zur Choriotopaufteilung 

Organoleptischer Befund 

51. nicht mineralische Trübe 
52. Verfärbung 
53. Schaumbildung 
54. Schwimm- & Schwebstoffe 
55. Geruch (Wasser) 
56. erkennbare Grobverunreinigungen 

Reduzierte Bedingungen 

57. lenitisch (< 0,25 m/s) 
 Faulschlamm mit aerober Oberschicht 
 Faulschlamm ohne aerobe Oberschicht 
 Lithal Unterseite (% Schwarzfärbung) 
 Lithal Unter- & Oberseite, Schwarzfärbung 

58. lotisch (0,25–0,75 m/s) 
 Faulschlamm mit aerober Oberschicht 
 Faulschlamm ohne aerobe Oberschicht 
 Lithal Unterseite (% Schwarzfärbung) 
 Lithal Unter- & Oberseite, Schwarzfärbung 

59. lotisch (> 0,75 m/s) 
 Lithal Unterseite (% Schwarzfärbung) 
 Lithal Unter- & Oberseite, Schwarzfärbung 

„Aufwuchsbefund“ 

60. Abwasserbakterien, -pilze, frei sichtbar 
61. Schwefelbakterien, frei sichtbar 
62. Wimpertier-Kolonien frei sichtbar 

Ein Beispiel für das Probenahmeprotokoll findet sich in Anhang unter Pkt. 6.4 
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8 Durchführung Probenahmen 

Das MHS-Prinzip ist für die Screening-Methode und die detaillierte MZB-Methode 
anzuwenden. 
Wird die Screening-Methode kombiniert mit der detaillierten MZB-Methode angewendet, 
können die Screening-Taxa (und Häufigkeiten) im Feld aus derselben Multi-Habitat-Probe 
bestimmt werden. Wird die Screening-Methode allein angewendet, gilt für die 
Probenahme das MHS-Prinzip. Sammelgerät und Intensität der Probenahme können von 
vorliegender Arbeitsanweisung abweichen. Grundsätzlich gilt, dass alle an der 
Probenstelle vorkommenden Screening-Taxa im Feld erfasst werden müssen. 
Die Probenahme beginnt am stromabwärts gelegenen Ende der Untersuchungsstelle und 
schreitet stromaufwärts voran. Nach der Entnahme der 20. Einzelprobe ist die 
Probenahme dieser Untersuchungsstelle beendet. 
Nach jeweils drei Einzelproben (oder häufiger, falls nötig) ist der Netzinhalt in ein Gefäß zu 
entleeren (Kübel, Tasse etc.). Aus Gründen der Arbeitsökonomie empfiehlt es sich, die 
Arbeitsschritte der Screening-Methode jeweils anhand diesen Teilfraktionen vor dem 
Zusammenführen der Proben (siehe Pkt. 8.5) durchzuführen (Ergebnis: Liste der 
Screening-Taxa mit Häufigkeiten). Falls es zu Verstopfungen des Fangnetzes und einem 
Ausspülen des Netzinhaltes kommt, ist die Probe zu verwerfen und die Aufsammlung auf 
dem gleichen Habitat an einer anderen Stelle zu wiederholen. 
Wie oben erwähnt, wurde die MHS-Methode für den Einsatz an seichten Fließgewässern 
entwickelt. Das heißt, dass die Gewässersohle sichtbar und begehbar sein sollte. An tiefen 
Fließgewässern und großen Strömen kann die MHS-Technik nur eingeschränkt bzw. sehr 
aufwendig eingesetzt werden, bzw. sind aufwändiger Techniken anzuwenden 
(siehe Pkt. 8.11). 

8.1 Detailbeschreibung der Probenahme 

1. Megalithal (anstehender Fels und Felsblöcke) 
Die Sammelstrategie richtet sich nach der Fläche und der Anzahl von Einzelproben, die 
diesem Habitat zugeteilt wurden. Die Oberfläche großer Steine wird abgewischt, 
abgebürstet oder abgeschabt.  
Falls auf Blöcken mehrere Einzelproben gesammelt werden sollen, empfiehlt es sich 
entsprechend den vorherrschenden Bedingungen, für verschiedene Einzelproben 
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verschiedene Positionen (Luv/Lee-Seite, seitlich am Block etc.) zu wählen. Falls dem 
Megalithal nur eine Einzelprobe entnommen werden soll, können drei verschiedene 
Lagen (frontal und die beiden Seiten) zu dieser Einzelprobe vereint werden. 
Die Wahl der Probenahmestellen für die Einzelproben soll die Charakteristik der 
Untersuchungsstelle widerspiegeln. Unterschiedlichen Strömungsverhältnissen, dem 
Bewuchs durch Aufwuchsalgen und dem geklumpten Vorkommen gewisser 
Organismen (Simuliidae, Blephariceridae) sind Rechnung zu tragen. 

2. Makrolithal & Mesolithal (größere und kleinere Steine, Grobkies) 
Zu Beginn der Probenahme ist die Oberfläche behutsam mit der Hand abzustreifen, 
um Oberflächenbewohner ins Netz zu schwemmen. Größere Steine sind ein wenig 
anzuheben, abzuwischen, abzubürsten oder abzuschaben, um fester angeklammerte 
Arten („clingers“) und sessile Tiere von der Steinoberfläche in das Fangnetz zu 
befördern. Es ist empfehlenswert, größere Steine in einem Kübel mit der Hand 
abzusuchen und kontrolliert abzuschaben. Durch eine nachfolgende Exposition der 
Steine im Trockenen können übersehene, versteckt lebende Organismen aus Ritzen, 
Fugen und Krusten zum Auskriechen an die Oberfläche veranlasst werden. 
In weiterer Folge wird das verbleibende Substrat der 25 cm x 25 cm großen Fläche 
stromauf des Netzes aufgewühlt, damit die Tiere bis zu einer Tiefe von 15 bis 20 cm 
aus dem Interstitial getrieben werden. Ein geeignetes Gerät dafür ist beispielsweise 
ein größerer Schraubenzieher. Um die Sammelfläche exakter einschätzen zu können, 
kann man die 625 cm² große Substratfläche oberhalb des Netzes mit einem Rahmen 
versehen oder bei geeigneten Habitaten geschlossene Sammelgeräte verwenden 
(Kübel- oder Kastensampler). 
In lenitischen Bereichen kann das Sediment, statt mit einem Schraubenzieher oder 
einem ähnlichen groben Werkzeug, mit der Hand durchwühlt werden. Von Hand kann 
auch Wasser durchs Netz gespült werden.  

3. Mikrolithal und feinere anorganische Substrate 
Auch bei diesen Substraten wird der Boden stromauf des Netzes, mit den Händen 
oder mit einem Schraubenzieher bis in eine Tiefe von 15-20 cm aufgewühlt. Das Netz 
sollte nahe genug sein, damit die Evertebraten hineingeschwemmt werden, 
andererseits auch weit genug entfernt, sodass sich feiner Kies und Sand schon davor 
absetzen können. Grundsätzlich ist danach zu trachten, die Menge des Sandes in der 
Probe gering zu halten.  
Bodenflächen mit weichen Sedimenten können durch stromaufwärts gerichtete 
Netzstöße entlang der Sohloberfläche besammelt werden. An tieferen Stellen kann 
der Gewässergrund mit dem Fuß aufgewirbelt und das Netz durch die Wolke von 
suspendiertem Material/Tieren gezogen werden. Auf diese Weise wird die Menge an 
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Sediment und Detritus in der Probe verringert. 
Auch in diesen Habitaten können statt des Handnetzes Kübel- oder Kastensampler 
zum Einsatz gelangen. 
In ruhigeren Bereichen kann der Wasserstrom, der die Tiere ins Netz treibt, durch 
Handbewegungen verstärkt werden. 

4. Xylal (Totholz) 
Holz, das noch nicht lange im Wasser liegt bzw. abgestorben ist, sollte nicht 
besammelt werden, da es von Bakterien noch nicht ausreichend aufbereitet wurde, 
um Xylalbewohnern als Habitat zu dienen. Hölzer können in einem Kübel abgespült 
werden. Da einige Holzbewohner erst beim allmählichen Austrocknen an die 
Oberfläche kommen, empfiehlt es sich auch, Holzstücke auf einem Netz auszubreiten 
und die nach und nach hervorkommenden Tiere mit einer Pinzette einzusammeln. 

5. Wurzeln 
Es ist zweckmäßig, lockere Wurzeln abzuschaben und hernach kräftig zu schütteln. 
Das Besammeln festgewachsener Wurzeln und Wurzelbärte erfolgt durch Netzzüge 
und Abwaschen der Wurzeln von Hand. 

6. CPOM (Laub) 
Es empfiehlt sich, das Laub schon im Freiland gründlich auszuwaschen, um die ins 
Labor mitzunehmenden Laubmengen zu reduzieren. 

7. Makrophyten 
Makrophyten sind für eine Nachsuche ins Labor mitzunehmen, da besonders 
Kriebelmückenlarven und -puppen (Simuliidae) und die Röhren einiger sessiler 
Zuckmücken (z.B. Rheotanytarsus) im Freiland nicht in ausreichender Menge 
ausgeschwemmt werden können. Es wird empfohlen, die Makrophyten (Wurzeln, 
Stängel und Blätter) einer Bodenfläche (25 cm x 25 cm) quantitativ einzusammeln. 

8.2 Reduktion des Materials und Sortierung 

Äste, Zweige und Steine können entfernt werden, nachdem sie abgespült und nach 
klammernden, festgesogenen oder sessilen Organismen abgesucht wurden. Alle diese 
Organismen müssen im Probenbehälter aufbewahrt werden. Im Allgemeinen ist es zwar 
zu zeitaufwendig, feineres Material im Freiland nach Tieren durchzumustern, doch sollten 
größere Tiere, die zusätzlich noch fragil sind (z.B. Ephemeroptera) oder Gruppen, die nicht 
gut fixiert oder konserviert werden können (z.B. Tricladida, Oligochaeta), bereits im Feld 
aussortiert werden (maximal 30 repräsentative Tiere). Diese Tiere kommen gesondert in 
einen kleinen Behälter ohne Substrat und sind entsprechend zu beschriften. 



 

 

Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente 31 

8.3 Entfernung großer, geschützter und seltener Organismen 

Größere, geschützte und seltenere Organismen, die im Freiland ohne größere Mühe 
bestimmt werden können (z.B. große Muscheln, Flusskrebse, Libellen oder große 
Steinfliegen), sollten im Feldprotokoll vermerkt, der Probe entnommen und wieder ins 
Fließgewässer zurückgesetzt werden. 

8.4 Pre-Picking 

Beim „Pre-Picking“ können schon im Freiland bis zu 30 Tiere entnommen werden. Das 
„Pre-Picking“ soll folgende Zwecke erfüllen: 

1. Rote Liste-Arten (Edelkrebs, große Muscheln etc.) zu dokumentieren, ohne sie aus 
ihrem Lebensraum zu entfernen. 

2. Organismen, die beim Transport in der Gesamtprobe für die Bestimmung relevante 
Körperteile wie Kiemen oder Beine verlieren würden, einzeln zu transportieren und 
sie vor Beschädigung zu schützen. 

Falls die Biomasse erhoben wird und ein Transport der Organismen ins Labor nötig wäre, 
können im Zuge des „Pre-Picking“ Rote Liste-Arten durch typische morphometrische 
Daten charakterisiert und im Lebensraum belassen werden (z.B. Gesamt-Länge, 
Carapaxlänge, Zuwachsringe etc.). Es sollen jene morphometrischen Daten im Feld 
entnommen werden, die eine spätere Abschätzung der Biomasse dieser Organismen 
zulassen. 

Das „Pre-Picking“ ist Teil der Gesamtprobe. Die Dateneingabe der betreffenden Tiere 
umfasst die Artnamen und Häufigkeiten im Eingabefeld „pre“ im Auswertungsprogramm 
ECOweb. 

8.5 Zusammenführen der Einzelproben 

Für die weitere Bearbeitung werden die Einzelproben zu Bearbeitungseinheiten 
zusammengeführt. 



 

 

32 Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente 

1. Standardfall 
Alle 20 Einzelproben werden zu einer Gesamtprobe vereinigt. 

2. Variante 1 
Die Einzelproben werden entsprechend der Zugehörigkeit zu 
Habitaten/Strömungsbereichen in Bearbeitungseinheiten zusammengeführt und 
bearbeitet (Jäger et al. 2004). 
− Pelal, Psammopelal und Psammal: charakterisieren den lenitischen Bereich. Die 

Trennung von lotischen und lenitischen Bereichen richtet sich nach den Habitaten, 
als Grenze für die Fließgeschwindigkeit wird ein Bereich zwischen 0,25 bis 
maximal 0,40 m/s angenommen. 

− Akal und Mikrolithal: charakterisieren den lotischen Bereich mit mäßiger 
Strömung. 

− Übrige Lithalfraktionen: charakterisieren den lotischen Bereich mit starker 
Strömung. 

3. Variante 2 
Alle Einzelproben werden getrennt bearbeitet. 

8.6 Fixierung, Transport, Lagerung 

Die Gesamtprobe (Standardfall: Summe der 20 Einzelproben) ist in den (die) 
Sammelbehälter zu geben und mit Formalin (Endkonzentration 4%) zu fixieren. 
Zur Fixierung kann auch 70%-iges Ethanol verwendet werden, wobei die Probe vollständig 
mit Fixiermittel bedeckt sein muss. Die sofortige Fixierung ist auch notwendig, um 
räuberische Organismen – wie Steinfliegen (Systellognatha), Käfer (Adephaga), 
Köcherfliegen (z.B. Rhyacophilidae), Schlammfliegen (Sialidae) und einige Flohkrebse 
(Gammaridae) – daran zu hindern, andere Tiere zu verzehren. 
Die endgültige Ethanolkonzentration sollte bei ca. 70% liegen – eine höhere Konzentration 
kann die Tiere steif und brüchig machen und damit die Präparation und Identifikation 
erschweren. Falls Äthanol verwendet wird, sollte das Wasser in der Probe vor dem 
Alkoholzusatz dekantiert werden. Der Probenbehälter muss dicht schließen (z.B. mit 
einem Dichtungsring). 
Die Proben sind kühl aufzubewahren. Im Freiland verwendetes Äthanol muss im Labor 
gegen frisches ausgetauscht werden. Die konservierte Probe kann bis zur weiteren 
Bearbeitung mehrere Monate lang aufbewahrt werden. 
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8.7 Probenaufarbeitung entsprechend Screening-Methode 
(Screening-Taxa Liste) 

Die Bestimmung der MZB-Organismen nach der „Screening-Taxa“ Liste (siehe Anhang 
Pkt. 16.5) beginnt im Feld. Die Häufigkeiten der bestimmten Taxa werden entsprechend 
einer 5-stufiger Skala (ÖNORM M 6232, Richtlinie zur Bestimmung der saprobiologischen 
Gewässergüte von Fließgewässern Moog et al. 1999) geschätzt und an Ort und Stelle im 
Probenahmeprotokoll vermerkt. Die Proben werden für die Vervollständigung der Taxa 
Liste ins Labor mitgenommen. 

8.8 Beschriftung 

Jeder Sammelbehälter ist mit einem Etikett/Zettel (Bleistift, Laserdrucker oder Fotokopie) 
zu versehen und hat die folgenden Informationen zu enthalten: 

1. Projekttitel 
2. Name des Fließgewässers 
3. Name der Untersuchungsstelle 
4. FW-Stellencode der Untersuchungsstelle 
5. Datum der Beprobung 
6. Sammelgerät 
7. Name des Untersuchers 

Die gleichen Informationen sind auch außen am Behälter, mit dem Zusatz „Konserviert in 
4% Formalin“ oder „70% Ethanol“, anzubringen. 
Wenn für eine Probe mehrere Behälter benötigt werden, muss die Beschriftung eines 
jeden Behälters die gesamte Information enthalten; zusätzlich müssen die einzelnen 
Gefäße nummeriert werden (z.B. „1 von 2“, „2 von 2“). 
Falls im Freiland seltene Arten (z.B. Krebse, große Muscheln) bestimmt, aber wieder ins 
Gewässer zurückgesetzt wurden, ist ihr Vorhandensein und ihre Häufigkeit sowohl auf 
dem Zettel im Sammelbehälter als auch im Probenahmeprotokoll zu vermerken. Falls 
möglich, sollte man die kleinen, beschrifteten Behälter mit seltenen und/oder fragilen 
Tieren (Pre-picking) in die Hauptsammelbehälter geben und das Vorhandensein solcher 
zusätzlichen Gefäße im Protokoll notieren. 
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8.9 Überarbeitung des Protokolls der Untersuchungsstelle 

Eine Überarbeitung des Protokolls der Untersuchungsstelle erfolgt nach Abschluss der 
Besammlung, wenn der vor der Probenahme geschätzte Anteil der Habitate zu relativieren 
ist. Im Protokoll sind auch die Bedingungen beim Sammeln zu dokumentieren: 
z.B. Witterung, schwer begehbare Felsen, schwieriger Zugang oder andere Umstände, die 
auf widrige Bedingungen beim Sammeln hinweisen. 

8.10 Seuchenhygiene im Freiland 

Nach dem Ende der Besammlung einer Probenstelle müssen alle Netze, Gefäße usw., die 
mit der Probe in Kontakt gekommen sind, sorgfältig abgewaschen werden. Sämtliche 
Sedimentreste müssen entfernt werden. Organismen, die zu diesem Zeitpunkt noch 
gefunden werden, kommen in den (die) Sammelbehälter. Vor der nächsten Verwendung 
sollte die Ausrüstung nochmals untersucht werden. 
Die Ausrüstung ist vor einer erneuten Verwendung zu sterilisieren, indem man sie in 
Alkohol stippt oder zumindest einige Stunden trocknen lässt (Verbreitung von Krebspest, 
Phytophtora etc.). 

8.11 Spezialfall: Probenahme an „Großen Flüssen“ 

Für die Besammlung von großen Flüssen mit teilweise begehbarer Sohle wird eine 
Kompromiss-Lösung angewandt: 
Bei der Habitatschätzung wird der Flächenanteil größerer Wassertiefen jenen Flächen 
zugeschlagen, welche gerade noch mit Wathose begehbar und besammelbar sind. Die 
aliquoten Einzelproben werden – stellvertretend für die nicht begehbaren Bereiche – aus 
den noch begehbaren Abschnitten entnommen (nach Möglichkeit sind beide Uferseiten zu 
besammeln). Diesem Kompromiss liegt die Annahme zu Grunde, dass die unbegehbaren 
Abschnitte eine ähnliche Habitatzusammensetzung und Strömungscharakteristik 
aufweisen wie die gerade noch begehbaren Flächen. 
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9 Durchführung Probenaufarbeitung 
im Labor 

9.1 Post-Sorting entsprechend Screening Methode 

Eine weitere Sichtung bzw. Bestimmung des Materials im Labor in Form eines „Post-
Sortings“ ist zur Vervollständigung der Taxalisten durchzuführen. Das Bestimmungsniveau 
entspricht dabei der Screening-Taxa Liste (siehe Anhang Pkt. 16.5). 

9.2 Probenaufbereitung entsprechend detaillierter MZB-Methode 

Multi-Habitat-Proben können umfangreiches Material enthalten, wodurch die Trennung 
der Organismen vom Substrat vergleichsweise aufwändig sein kann. 
Aus Zeit- und Kostengründen werden in der Praxis bei der Bearbeitung von MHS-Proben 
Teilprobentechniken eingesetzt. Zufolge der Probenmenge können Zentrifugen-
Probensplitter, volumetrische Methoden (z.B. Probenzylinder) und andere Verfahren nur 
begrenzt eingesetzt werden. Einen Ausweg bietet hier eine flächig orientierte 
Teilprobentechnik, deren Anwendung in Pkt. 9.2.1 beschrieben wird.  

Für die taxonomische Bearbeitung setzt sich eine MHS-Probe nach der Probenahme und 
Labor-Bearbeitung aus maximal drei Fraktionen zusammen: 

1. beim „Pre-Picking“ (im Freiland) entnommene Organismen – optional 
2. Organismen der eigentlichen Teilprobe 
3. beim „Post-Sorting“ (im Labor) entnommene Organismen 

Eine flächenbezogene Teilprobe besteht aus mindestens 5 Zellen bzw. der Anzahl von 
Zellen, die zusammen zumindest 700 Individuen beinhalten. 
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9.2.1 Herstellung und Aufarbeitung von Teilproben 

Eine Probe, die weniger als ungefähr 1000 Individuen enthält, wird nicht in Teilproben 
unterteilt. Ziele der Probenteilung sind: 

• einen repräsentativen Ausschnitt der Gesamtprobe zu liefern, 
• den Aufwand für die Aufarbeitung und Bestimmung zu verringern und 
• damit die Kosten der Probenaufarbeitung zu reduzieren. 

Die für die Anwendung der Arbeitstechnik der Probenteilungsmethode benötigte 
Ausrüstung ist in Pkt. 5.2 beschrieben bzw. Abbildung 2 gezeigt. 

1. Falls die Probe in mehr als einem Transportbehälter (z.B. Dose) aufbewahrt ist, 
werden die Inhalte aller Dosen zusammengeführt. 

2. Das Fixiermittel wird vorsichtig durch ein 500 µm-Sieb abgegossen. 
3. Die Probe wird sorgfältig über dem 500 µm-Sieb geschlämmt um das Fixiermittel und 

Feinsediment zu entfernen. Beim Schlämmen muss gründlich, aber vorsichtig 
vorgegangen werden. Ein zu starker Wasserstrahl soll vermieden werden, um die 
Individuen nicht zu beschädigen oder durch das Sieb zu drücken. Es wird empfohlen, 
Grobmaterial wie Holzstücke, Steine und Laub während des Schlämmens zu 
entfernen. Dabei ist darauf zu achten, dass sich keine Tiere mehr darauf befinden. 

4. Sorgfältiges Schlämmen ist bei mit Formalin fixierten Proben geboten. Direkter 
Kontakt mit Formalin ist zu vermeiden. 

5. Das geschlämmte Material wird in die Tasse gegeben und homogenisiert. Dazu wird 
die Tasse in den Behälter gestellt und mit genügend Wasser befüllt (das Material soll 
mit Wasser bedeckt sein). Das Probenmaterial wird gleichmäßig in der Tasse verteilt 
(auch in den Ecken). Große und seltene Arten werden hier nicht im Vorhinein 
entnommen. 

6. Wenn Makrophyten in der Probe enthalten sind, ist folgendermaßen vorzugehen: Sind 
keine sessilen Individuen vorhanden, werden die Makrophyten in einem Kübel 
abgespült und kräftig durchgewaschen. Sie müssen danach auf verbleibende 
Individuen kontrolliert werden. Sind wenige sessile Tiere vorhanden, werden diese 
von Hand abgesammelt. Wenn viele sessile Organismen auf den Makrophyten haften, 
werden auch die Pflanzen zum restlichen Material in die Tasse gegeben und mit 
diesem in Teilproben geteilt. 
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7. Die Tasse wird anschließend aus dem Behälter gehoben, sodass das Wasser abrinnen 
kann. Das Wasser wird aus dem Behälter gegossen und die Tasse zurückgestellt (der 
Tassenboden soll dabei feucht gehalten werden). 

8. Mit Losen, Würfeln oder Zufallsgenerator werden 5 Zellen gelost. 
9. Das Material der ausgelosten Zellen wird mit Hilfe von Teilproben-Ausstecher und 

Schaufel oder Teelöffel herausgehoben und in eine weitere Tasse gegeben (fünf Zellen 
entsprechen einem Sechstel der Gesamtprobe). 

10. Falls notwendig, wird das Material entlang der Kante des Teilproben-Ausstechers mit 
einem Messer oder einer Schere vorsichtig abgeschnitten. Der Tassenboden wird auf 
verbleibende Organismen untersucht. Das restliche Material verbleibt vorerst in der 
Tasse. 

11. Aus der Teilprobe werden nun die Organismen aussortiert. Befinden sich in den 
5 Zellen mehr als die Mindestanzahl an Individuen (700), ist die Probenteilung 
beendet. Die Organismen aller 5 Zellen werden komplett aussortiert. 

12. Sind weniger als 700 Organismen in der Teilprobe, wird eine zusätzliche Zelle gelost 
und aufgearbeitet. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis die erforderlichen 
700 Individuen aussortiert sind. Jede angefangene Zelle muss vollständig 
aufgearbeitet werden, auch wenn das 700ste Individuum bereits ausgezählt wurde. 
Die aussortierten Organismen werden nach systematischen Einheiten getrennt und in 
Phiolen mit entsprechendem Fixiermittel aufbewahrt (z.B. 70%-iger Ethylalkohol). Alle 
Phiolen sowie das sortierte Material werden zur weiteren Bearbeitung mit 
beschrifteten Etiketten versehen. 

13. Während der Aufarbeitung der Teilprobe muss ein Austrocknen des verbleibenden 
Materials in der Tasse verhindert werden. Dafür reicht es, die Tasse abzudecken (z.B. 
Aluminiumfolie). Grundsätzlich soll die Aufarbeitung der Teilprobe an einem Tag bzw. 
in einer möglichst kurzen durchgehenden Zeitspanne abgeschlossen sein. Wenn dies 
nicht möglich ist, werden zusätzliche Zellen entnommen und einzeln aufbewahrt. Auf 
diese Weise ist gewährleistet, dass die erforderlichen 700 Individuen erreicht werden. 

14. Es muss darauf geachtet werden, dass das in der Tasse verbleibende Material 
während der Entnahme der einzelnen Zellen nicht vermischt wird. 

15. Vorgehensweise bei massenhaft auftretenden systematischen Einheiten: 
Um den Arbeitsaufwand überschaubar zu halten, muss von massenhaft auftretenden 
systematischen Einheiten nur ein Teil der Individuen entnommen werden. Dafür muss 
die Tasse, aus der aussortiert wird, mittels Raster in Felder gleicher Fläche geteilt 
werden (empfohlen werden 16 Felder: die Tasse in Viertel und jedes Viertel wieder in 
Viertel). Die massenhaft auftretenden systematischen Einheiten werden entsprechend 
ihrer Häufigkeit in der Probe nur aus einem definierten Teil der Tasse (zum Beispiel 
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aus einem Viertel, einem Achtel, etc.) aussortiert. Sie werden in einer eigenen Phiole 
aufbewahrt, auf der der Hochrechnungsfaktor vermerkt ist (x4 oder x8 etc.). Für die 
Taxaliste werden sie entsprechend hochgerechnet (Flächenbezug). 

Es wird empfohlen, für alle massenhaft auftretenden systematischen Einheiten den 
gleichen Teilprobenfaktor zu verwenden. 

Achtung: Für die Anwendung dieser Regel muss der Bearbeiter die systematischen 
Einheiten eindeutig zuordnen können. 

In den Teilproben muss eine Mindestzahl an Individuen der systematischen Einheit 
enthalten sein. Eine systematische Einheit kann eine Familie (z.B. Simuliidae) oder eine 
Gattung (z.B. Leuctra) sein. 

Tabelle 1 gibt die Mindestanzahl entnommener Individuen an. 

Tabelle 1 Mindestanzahl der zu entnehmenden Individuen (nach Star Consortium 2004) 

Taxon (systematische Einheit) Mindestanzahl entnommener Individuen 

Jede Familie der Turbellaria 50 

Polychaeta (als Gruppe) 75 

Oligochaeta (als Gruppe) 100 

Naididae 100 

Jede Gattung der Hirudinea 50 

Sphaeriidae (als Familie) 75 

Jede Gattung der Gastropoda 50 

Hydrachnidia (als Gruppe) 50 

Jede Familie der Crustacea 50 

Jede Gattung der Ephemeroptera 50 

Jede Gattung der Plecoptera 50 

Jede Gattung der Odonata 50 

Jede Gattung der Heteroptera 50 

Jede Gattung der Coleoptera 50 

Megaloptera (als Gruppe) 75 
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Taxon (systematische Einheit) Mindestanzahl entnommener Individuen 

Neuroptera (als Gruppe) 75 

Hymenoptera (als Gruppe) 75 

Lepidoptera (als Gruppe) 75 

Jede Gattung der Trichoptera 50 

Chironomidae (vom selben „Typ“) 100 

Simuliidae (als Familie) 75 

Jede andere Familie der Diptera  50 

Durch diese Arbeitserleichterung werden die Regeln der MHS-Aufarbeitung nicht 
verändert: Mindestens 5 Zellen müssen aussortiert werden und weitere Zellen müssen 
hinzugenommen werden, bis die erforderlichen 700 Individuen entnommen (oder gezählt) 
sind. Nachdem die vorgeschriebene Mindest-Anzahl des jeweiligen Taxons aussortiert ist, 
müssen alle verbleibenden Individuen desselben Taxons in der Teilprobe gezählt werden. 
Es ist darauf zu achten, dass jedes Individuum einmal, aber keines doppelt gezählt wird. 
Über die Individuenzahlen jeder taxonomischen Einheit (entnommen und gezählt) müssen 
sorgfältige Aufzeichnungen gemacht werden. Das Verhältnis der einzelnen Arten im 
entnommenen Anteil einer taxonomischen Einheit wird verwendet um das Verhältnis im 
gezählten Anteil hochzurechnen. 
Wenn also 52 Leuctridae entnommen und weitere 37 gezählt werden und die 
52 Entnommenen sich aus 30 Leuctra fusca- und 22 Leuctra nigra-Individuen 
zusammensetzen, wird das Verhältnis der Arten in der gesamten Teilprobe wie folgt 
errechnet: 

Leuctra fusca = (30/52) * (52+37) = 51 
Leuctra nigra = (22/52) * (52+37) = 38 

Eine Ausnahme dieser Regel wäre, wenn sich nach der Entnahme der Mindestanzahl im 
gezählten Rest eine offensichtlich andere Art findet. Ein Beispiel wäre Leuctra geniculata. 
In diesem Fall werden alle Individuen dieser Art entnommen, getrennt aufbewahrt und 
gezählt. So kann das oben angeführte Beispiel durch den Fund von zwei Individuen von 
Leuctra geniculata modifiziert werden. Dadurch verbleiben nur noch 35 gezählte 
Leuctra sp. und die Hochrechnung sieht folgendermaßen aus: 
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Leuctra fusca = (30/52) * (52+35) = 50 
Leuctra nigra = (22/52) * (52+35) = 37 
Leuctra geniculata = 2 

Die Endergebnisse der Hochrechnung sind gerundet. 

Sortier-Regeln 

• Ein Organismus ist jener Zelle zuzuordnen, in der sich der Kopf befindet. 
• Wenn der Kopf schwer auszumachen ist, wird der Organismus der Zelle zugerechnet, 

in welcher der Großteil seines Körpers liegt. 
• Wenn der Kopf eines Organismus exakt auf der Linie zwischen zwei Zellen liegt, gehört 

er zur oberen bzw. zur rechten Zelle. 
• Die aussortierten Tiere werden nach systematischen Einheiten getrennt aufbewahrt. 
• Nicht gezählt werden:  

a) leere Schalen von Schnecken und Muscheln, leere Köcher 
b) Exuvien und Fragmente, wie Beine, Antennen, Kiemen und Flügel 
c) nicht ganze Oligochaeta oder Fragmente ohne Kopf  

9.2.2 Probenrückstellung zur Qualitätskontrolle 

Zur, im Rahmen des nationalen Monitorings durchgeführten, Qualitätskontrolle 
(Qualitätssicherung/BMLUK, Abt. I/2) werden zwei weitere Teilproben = Rückstellproben 
(je 5 Zellen bzw. eine adäquate Anzahl an Zellen mit 700 Individuen) entnommen, in dem 
die Vorgehensweise wie in den Punkten 7-9 der „Herstellung und Aufarbeitung von 
Teilproben“ Pkt. 9.2.1 wiederholt wird. 
Wenn die erste Teilprobe aus höchstens 10 Zellen besteht, können zwei weitere 
Rückstellproben entnommen werden. Wenn sie aus 11-15 Zellen besteht, kann nur mehr 
eine weitere Rückstellprobe entnommen werden. Sollte die erste Teilprobe aus mehr als 
15 Zellen bestehen, steht keine Rückstellprobe für die Qualitätssicherung zur Verfügung. 
Die Artnamen und die dazugehörigen Individuenzahlen von „Pre-Picking“ und „Post-
Sorting“ werden aufgelistet und der QS mitgeliefert. 

Das aussortierte Substrat der Teilprobe bzw. der Rückstellprobe(n) muss nicht aufgehoben 
werden. 
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9.3 Post-Sorting für die detaillierte Makrozoobenthos-Methode 

Nach der Aufarbeitung der Teilprobe, wird der verbleibende Rest der Probe (auch die  
QS-Teilproben) nach Organismen durchsucht, die offensichtlich noch nicht in der 
Teilprobe enthalten sind. Diese Vorgehensweise soll sicherstellen, dass die Artenvielfalt 
der Probe komplett erfasst wird. Die Tiere aus dem „Post-Sorting“. werden gemeinsam 
mit denen aus dem „Pre-Picking“ als Anteil der Gesamtprobe betrachtet. Die 
Dateneingabe der betreffenden Tiere umfasst die Artnamen und Häufigkeiten im 
Eingabefeld „post“im Auswertungsprogramm ECOweb.  

9.4 Lagerung und Etikettierung 

Getrennt aufbewahrt werden: 

1. Die Organismengruppen der Teilprobe (≥ 700), getrennt nach systematischen 
Einheiten. Die Etiketten beinhalten: Projektbezeichnung, Probennummer, 
Bezeichnung der Probenstelle (Lage, nächste Ortschaft etc.), Datum der Probenahme, 
Probennehmer, Datum der Aufarbeitung, Anzahl der sortierten Zellen, „Teilprobe“, 
Name des Sortierers, systematische Einheit. 

2. Die (maximal 30) Organismen, die im Zuge des „Pre-picking“ im Freiland entnommen 
wurden. Die Etiketten beinhalten: Projektbezeichnung, Probennummer, Bezeichnung 
der Probenstelle (Lage, nächste Ortschaft etc.), Datum der Probenahme, 
Probennehmer, „Pre-Picking“. 

3. Die QS-Proben (getrennt) mit einer Taxaliste des „Post-Sorting“. Die Etiketten 
beinhalten jeweils: Projektbezeichnung, Probennummer, Bezeichnung der 
Probenstelle (Lage, nächste Ortschaft etc.), Datum der Probenahme, Probennehmer, 
Datum der Aufarbeitung, Anzahl der sortierten Zellen, „Qualitätssicherung“, Name des 
Sortierers, systematische Einheit. 

4. Die Organismen des „Post-Sorting“. Die Etiketten beinhalten: Projektbezeichnung, 
Probennummer, Bezeichnung der Probenstelle (Lage, nächste Ortschaft etc.), Datum 
der Probenahme, Probennehmer, Datum der Aufarbeitung, „Post-Sorting“, Name des 
Sortierers, systematische Einheit. 

5. Das unsortierte Probenmaterial (nach Entnahme der Teilprobe(n), des „Post-Sorting“ 
und der QS-Proben). Die Etiketten beinhalten: Projektbezeichnung, Probennummer, 
Bezeichnung der Probenstelle (Lage, nächste Ortschaft etc.), Datum der Probenahme, 
Probennehmer, Datum der Aufarbeitung, Anzahl der sortierten Zellen, „Rest“, Name 
des Sortierers. 
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10 Taxonomische 
Mindesterfordernisse 

10.1 Taxonomische Mindesterfordernisse für die detaillierte  
MZB-Methode 

Die genaue taxonomische Bearbeitung der Organismen ist für die Aussagekraft der 
erhobenen Daten und ihre Auswertung von besonderer Bedeutung. Deshalb muss die 
Bestimmung – soweit möglich – grundsätzlich bis zum Artniveau erfolgen. Die 
taxonomischen Mindestanforderungen für die Bewertung folgen generell der 
ÖNORM M 6232 bzw. der Richtlinie zur Bestimmung der saprobiologischen Gewässergüte 
von Fließgewässern (Moog et al. 1999). Die Möglichkeiten sind dabei vor allem durch die 
verfügbare Bestimmungsliteratur, das Entwicklungsstadium des untersuchten Organismus 
und den erforderlichen (Präparations-) Aufwand bei der Bestimmung begrenzt. Im 
Folgenden sind die Mindestanforderungen für die Bestimmung der wichtigsten 
Organismengruppen in Fließgewässern angeführt (Tabelle 2). Sie gehen von dem Stand 
des Wissens aus, der bei vertretbarem Aufwand in der Praxis angewandter 
Fließgewässeruntersuchungen umgesetzt werden kann. Bei hohen Beständen einzelner 
hier nicht angeführter Gruppen kann deren Bearbeitung - die im Allgemeinen den Rahmen 
des Vertretbaren sprengen würde - angezeigt sein. Die in Tabelle 2 angegebenen 
Mindesterfordernisse gelten nur für jene Exemplare, deren taxonomische Merkmale 
deutlich entwickelt oder ausgeprägt sind. 

Folgende Ebenen des Bestimmungsniveaus werden unterschieden: 

• Artniveau: der überwiegende Teil der Taxa kann (im entsprechenden 
Entwicklungsstadium) auf Artniveau angesprochen werden; 

• Art-(Gattungs-)Niveau: wenige oder mehrere Gattungen - jedoch immer die geringere 
Anzahl der Gattungen - können bei vertretbarem Aufwand nicht auf Artniveau 
bestimmt werden; 

• Gattungs-(Art-)Niveau: der überwiegende Teil aller Gattungen kann bei vertretbarem 
Aufwand nicht auf Artniveau bestimmt werden, dennoch können etliche Arten 
eindeutig angesprochen werden; 

• Gattungsniveau: in der Regel ist die Artbestimmung bei vertretbarem Aufwand nicht 
möglich. 
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Tabelle 2 Taxonomische Mindesterfordernisse (verändert nach ÖNORM M 6232) 

Organismengruppe Bestimmungsniveau 

Mollusca (ohne Sphaeriidae) Artniveau 

Oligochaeta Art-(Gattungs-)Niveau 

Hirudinea Art-(Gattungs-)Niveau 

Crustacea (Amphipoda, Decapoda, Isopoda) Artniveau 

Ephemeroptera Art-(Gattungs-)Niveau 

Plecoptera Gattungs-(Art-)Niveau 

Trichoptera (ohne Limnephilinae) Art-(Gattungs-)Niveau 

Coleoptera Art-(Gattungs-)Niveau 

Odonata Art-(Gattungs-)Niveau 

Heteroptera Gattungs-(Art-)Niveau 

Megaloptera Gattungs-(Art-)Niveau 

Chironomidae Art-(Gattungs-)Niveau 

Simuliidae Artniveau 

Blephariceridae Artniveau 

Limoniidae Gattungs-(Art-)Niveau 

Restliche Diptera Gattungs-(Familien-)Niveau 

Bryozoa Art-(Gattungs-)Niveau 

10.2 Taxonomische Mindesterfordernisse für die Screening-
Methode 

Die Bestimmung der Organismen erfolgt grundsätzlich im Feld und richtet sich nach dem 
taxonomischen Niveau „der Screening-Taxaliste“. 
Die Proben sind im Hinblick darauf zu bearbeiten, dass alle - im Sinne der Screening-
Taxaliste bestimmbaren - Makrozoobenthos-Organismen, die in der Probe enthalten sind, 
erkannt, bestimmt und nach ihrer Häufigkeit einer von 5 Stufen zugeordnet werden. 
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Tabelle 3 Skala zur Schätzung der Abundanz von Makrozoobenthos-Organismen (Moog et 
al. 1999) 

Abundanzstufe Verbale Beschreibung 

1 sehr selten 

2 selten 

3 mehrfach 

4 zahlreich 

5 massenhaft 

Eine Kontrolle und ergänzende Fertigstellung der Bestimmung hat unbedingt im Labor zu 
erfolgen, um eine entsprechende Qualitätssicherung zu gewährleisten. 
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11 Berechnungsgrundlagen 

11.1 Der Fließgewässertyp-/bioregionsspezifische Ansatz 

Die Anwendung eines flächendeckenden modular aufgebauten Bewertungssystems 
erfordert gewässertypspezifische Differenzierungen des Untersuchungsgebietes und des 
Bewertungsverfahrens. Der Fließgewässertyp-/Bioregionsspezifische Ansatz, der sich nach 
den „Aquatischen Bioregionen Österreichs“ (Moog et al. 2001b, Schmidt-Kloiber et al. 
2002, Schmidt-Kloiber 2002) richtet, ermöglicht für das Bewertungssystem, durch die 
Ausweisung von Gebietsteilen zu Bioregionen, die Variabilität der anwendbaren 
biologischen Messgrößen (Metrics, Indices etc.) deutlich zu verringern und somit die 
Trennschärfe der Ergebnisse zu erhöhen.  

Die Ausweisung der Aquatischen Bioregionen erfolgte unter besonderer Berücksichtigung 
der Ökoregionen und Fließgewässer-Naturräume (Fink et al. 2000, Wimmer & Chovanec 
2000, Wimmer et al. 2000a und b, Moog et al. 2001a, Schmidt-Kloiber et al. 2001, Moog et 
al. 2004). 

11.1.1 Aquatische (Fließgewässer-) Bioregionen Österreichs 

In Österreich werden 15 Fließgewässer-Bioregionen und drei Kategorien der 
„großen Flüsse“ ausgewiesen. Einen zusammenfassenden Überblick geben Abbildung 5 
und Tabelle 4 
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Abbildung 5 Fließgewässer-Bioregionen Österreichs (Moog et al. 2004) 
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Tabelle 4 Fließgewässer-Bioregionen und „Große Flüsse“ Österreichs 

Bioregion bzw. „Große Flüsse“ Abkürzung Bioregions-Nr. 

Vergletscherte Zentralalpen VZA 1 

Unvergletscherte Zentralalpen UZA 2 

Bergrückenlandschaft und Ausläufer der Zentralalpen BR 3 

Flysch FL 4 

Kalkvoralpen KV 5 

Kalkhochalpen KH 6 

Südalpen SA 7 

Helvetikum HV 8 

Alpine Molasse AM 9 

Vorarlberger Alpenvorland VAV 10 

Bayerisch-Österreichisches Alpenvorland AV 11 

Österreichisches Granit- und Gneisgebiet der Böhmischen Masse GG 12 

Östliche Flach- und Hügelländer FH 13 

Grazer Feld und Grabenland GF 14 

Südliche Inneralpine Becken IB 15 

Donau DO 16 

Große Alpine Flüsse AF 17 

March und Thaya MT 18 

Große Flüsse 

Größere Fließgewässer werden als eigene Typen ausgewiesen. Wimmer & Chovanec 
(2000) definieren „große Flüsse“ als Fließgewässer(abschnitte), die eine Flussordnungszahl 
größer oder gleich 7 und/oder eine Einzugsgebietsfläche größer als 2500 km² und/oder 
eine Mittelwasserführung größer als 50 m³/s aufweisen. 
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Typologisch lassen sich dabei drei Gruppen unterscheiden, die für die Bewertung als 
eigene Bioregionen aufgefasst werden: 

1. Große Alpine Flüsse (Rhein, Inn, Drau, Enns Gurk, Salzach, Mur, Traun) 
2. March und Thaya 
3. Donau 
Jene Gewässer(strecken), die als "Große Flüsse" einzustufen sind, finden sich in Tabelle 5. 

Tabelle 5 Große Flüsse Österreichs 

Große Flüsse Abschnitt 

Donau gesamter Verlauf in Österreich 

March und Thaya gesamte March  
Thaya ab Staatsgrenze oh. Einmündung Pulkau 

Al
pi

ne
 F

lü
ss

e 

Rhein Rhein 

Mur ab Einmündung Pöls 

Drau ab Einmündung Isel 

Gurk ab Einmündung Glan 

Salzach ab Wagrainer Ache oder St. Johann 

Inn gesamter Verlauf in Österreich 

Enns ab Liezen 

Traun ab Einmündung Ager 

11.2 Saprobielle Grundzustände als Typologiekriterium 

Da Bioregionen für die Bewertung zu heterogen besiedelte Areale darstellen, werden die 
saprobiellen Grundzustände (Stubauer & Moog 2002, 2003) als Typologiekriterium zur 
Unterteilung der Bioregionen herangezogen. 

Als Fließgewässertyp wird somit die Kombination von Bioregion und saprobiellem 
Grundzustand verwendet. Bei Gewässertypen mit unterschiedlichen Grundzuständen für 
Sommer und Winter sind die Winterwerte maßgeblich. 
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Abbildung 6 Karte O-TYP3 - Gewässertypologie von Oberflächengewässern - Typisierung Makrozoobenthos 

 
Link: Homepage BMLUK>Themen>Wasser>Wasser und Daten (WISA)>Gewässerbewirtschaftungsplan>NGP2021>Karten>NGP 2021 - Karten Oberflächengewässer - 

Gewässertypologie Karten 1 – 5 / Karte O-TYP5.pdf 

https://www.bmluk.gv.at/themen/wasser/wisa/ngp/ngp-2021/karten/ngp-2021_karten.html
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11.3 Innere Differenzierung 

Über oben angeführten Ansatz hinaus wird für die Bewertung des ökologischen Zustandes 
von Gewässerabschnitten eine innere Differenzierung, d.h. eine Unterteilung der 
Fließgewässertypen in kleinere Einheiten, die sich nach Einzugsgebietsgröße, 
Seehöhenklasse und Fischregion untergliedern lassen, vorgenommen. Tabelle 6 gibt die 
innere Differenzierung für Fließgewässerabschnitte Österreichs auf Basis der derzeitigen 
Datengrundlage wieder. 

Tabelle 6 Innere Differenzierung für Fließgewässerabschnitte 

Bioregion Sap. GZ Innere Differenzierung 
Screening-Methode 

Innere Differenzierung 
detaillierte MZB-Methode 

VZA 1,25 
Einzelfallbeurteilung 

VZA 1,50 

UZA 1,25   

UZA 1,50 EZ-Kl 1 EZ-Kl 1 

UZA 1,50 EZ-Kl 2 EZ-Kl 2 

UZA 1,50 EZ-Kl 3 EZ-Kl 3 

UZA 1,75   

BR 1,50   

BR 1,75   

FL 1,25 SH-Kl 2+3+4  

FL 1,50 SH-Kl 2+3 SH-Kl ≤ 3 

FL 1,50 SH-Kl 3 – Vlbg SH-Kl ≤ 3 

FL 1,50 SH-Kl 4 SH-Kl > 3 

FL 1,75 SH-Kl 2+3 Metarhithralgewässer 

FL 1,75 SH-Kl 2+3 SH-Kl ≤ 3 

FL 1,75 SH-Kl 3 – Vlbg SH-Kl ≤ 3 

FL 1,75 SH-Kl 4 SH-Kl > 3 

KV 1,50   

KV 1,75   

KH 1,25   
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Bioregion Sap. GZ Innere Differenzierung 
Screening-Methode 

Innere Differenzierung 
detaillierte MZB-Methode 

KH 1,50 SH-Kl 3  

KH 1,50 SH-Kl 4  

SA 1,25   

SA 1,50   

SA 1,75   

HV 1,25   

HV 1,50   

HV 1,75   

AM 1,50   

AM 1,75   

VAV 1,50   

VAV 1,75   

VAV 2,00   

AV 1,75 EZ-Kl 1 EZ-Kl 1 

AV 1,75 EZ-Kl 2 EZ-Kl 2 

AV 1,75 EZ-Kl 3 EZ-Kl 3 

GG 1,50   

GG 1,75  EZ-Kl 1 

GG 1,75  EZ-Kl 2+3 

FH 1,50 EZ-Kl 0 nicht relevant 

FH 1,50 EZ-Kl 1+2  

FH 1,75 EZ-Kl 1 EZ-Kl 1 

FH 1,75 EZ-Kl 2 EZ-Kl 2 

FH 1,75 EZ-Kl 3 EZ-Kl 3 

FH 2,00   

GF 1,50   

GF 1,75   

IB 1,50   

IB 1,75   

IB 1,50 Glan  

IB 1,75 Glan  
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Bioregion Sap. GZ Innere Differenzierung 
Screening-Methode 

Innere Differenzierung 
detaillierte MZB-Methode 

AF 1,75 alle außer Traun alle außer Traun 

AF 1,75 Traun Traun 

11.4 Spezielle Gewässertypen und spezielle Typausprägungen 

Der flächenbezogene typspezifische Ansatz, als Kombination aus Bioregionen, saprobiellen 
Grundzuständen und Kriterien der inneren Differenzierung allein, reicht in gewissen Fällen 
nicht aus, um die Heterogenität aller Fließgewässerstrecken Österreichs hinreichend 
erfassen zu können. Die Ursache dafür liegt in dem Umstand begründet, dass manche 
Gewässerstrecken eine – vom „Durchschnittsgewässer“ eines Typs abweichende – 
Ausprägung zeigen. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um Gewässerabschnitte 
mit sehr steilem (etwa Wasserfälle, Kaskaden, Schluchtstrecken) oder sehr flachem Gefälle 
(Verebnungsstrecken). 
Um auch jene Gewässerabschnitte bewerten zu können, die eine vom Durchschnittstyp 
abweichende „standorttypische Gewässerausprägung“ aufweisen, wird zukünftig eine 
Liste aller sogenannter „speziellen Gewässertypen“ und „speziellen Typausprägungen“ der 
Fließgewässer Österreichs zur Verfügung stehen. Für diese speziellen Typen und 
Typausprägungen werden angepasste Bewertungsgrenzen angegeben. 
Fehlt dazu die Datengrundlage, werden diese Typen vorläufig von der Bewertung 
ausgenommen. 

11.4.1 Spezielle Gewässertypen 

Als spezielle Gewässertypen werden in vorliegender Arbeitsanweisung jene 
Gewässer(strecken) bezeichnet, welche von der bestehenden Typologie unabhängige 
Charakteristika aufweisen. Für Österreich sind derzeit folgende „speziellen 
Gewässertypen“ definiert. Die Definitionen dieser Typen richten sich nach Wimmer et al. 
(i.a. BMLFUW, 2012). 
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Tabelle 7 Liste der speziellen Gewässertypen der österreichischen Fließgewässer 

Spezielle Gewässertypen 

sommerwarme Seeausrinne 

Quell -/ Grundwassergeprägte Gewässerstrecken 

Moorbäche 

Thermalbäche 

intermittierende Bäche 

11.4.1.1 Sommerwarme Seeausrinne 

Die Seen Österreichs werden durch unterirdische oder oberflächliche Zuflüsse gespeist. 
Soweit die Wassermenge der Zuflüsse die Verluste durch Verdunstung etc. überwiegt, 
verlässt das Überschusswasser über unterirdische oder am tiefstgelegenen Punkt des 
Seeufers, oberflächliche Austrittsstellen das Seebecken. Diese Fließstrecken werden als 
Seeausrinne bezeichnet und stellen eigenständige Gewässertypen dar, da sie limnologisch 
vom Seewasser geprägt werden, aber morphologisch als Fließgewässer einzustufen sind. 
Seeausrinne sommerwarmer Seen werden als epipotamale Gewässer angesehen. In 
Gegenüberstellung zu Fließgewässern des gleichen hydromorphologischen Typs weisen 
Seeausrinne demnach folgende Besonderheiten auf: 

• höhere Wassertemperaturen zur warmen Jahreszeit 
• niedrigere Wassertemperaturen zur kalten Jahreszeit 
• verstärkte Drift von Planktonorganismen (Phyto- und Zooplankton) und 

Schwebstoffen in der freien Welle 
• Dämpfung der Abflussextrema (vor allem Hochwasserspitzen) 

Seeausrinne können durch gestreckte Linienführung, relativ regelmäßiges Kastenprofil, 
geringes Gefälle und durch homogene Strömungsmuster geprägt sein. Eine Liste der 
Seeausrinne ist dem Anhang Pkt. 16.6 zu entnehmen. 
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11.4.1.2 Quell-/Grundwassergeprägte Gewässerstrecken 

Grundwassergeprägte Nebengerinne größerer Fließgewässer 
Diese sind meist gekennzeichnet durch geringes Gefälle und geringe Strömung. Die 
Gewässer haben Verbindung zum gespannten Tiefengrundwasser, das seitlich oder von 
unten in das Gewässerbett eintritt. Dieser Zustrom von kühlem nährstoffarmem Wasser 
wirkt ausgleichend auf das Abfluss- und Temperaturregime. Die 
Substratzusammensetzung ist meist durch feine Kornfraktionen geprägt.  

Lauenbäche 
Gewässer in den Tiefenrinnen von Dammuferflüssen werden auch Lahnen, Lahnbäche, 
Lambäche, Lobenbäche oder Lauenbäche genannt.  
Ein Dammuferfluss ist ein Fluss, dessen Ufer von natürlichen Dämmen gebildet werden. 
Durch fortwährende Anlagerung von Sedimenten im Uferbereich erhöht der Fluss ständig 
die Aufschüttung seines Bettes. Der Fluss fließt in selbst geschaffenen Bahnen über dem 
Niveau der Flussebene. Voraussetzungen für die Bildung von Dammuferflüssen sind eine 
hohe Feststoffführung und ein zu geringes Transportvermögen für diese Feststoffe. Die 
Uferdämme weisen eine steile Böschung zum Gewässer und ein geringes Gefälle zum 
Vorland auf. 

Gießenbäche und Riedgräben 
Ein weit verbreiteter Gewässertyp des Rheintals war noch bis Ende des 19. Jahrhundert 
der grundwassergespeiste Gießenbach, der schlängelnd und mäandrierend den 
rieddominierten Talboden durchfloss. Die Bäche des gesamten Talraumes standen in 
enger ökologischer Vernetzung mit dem Alpenrhein und dem Bodensee, 
dementsprechend reichhaltig und vielfältig war auch das Fischvorkommen. Im 
19. Jahrhundert mündeten allein auf Vorarlberger Seite des Rheintals neben kleineren 
Riedgewässern noch zehn größere Bäche und Flüsse niveaugleich in den Alpenrhein. 
Durch die Eintiefung des Rheins und die Meliorationen ist der Grundwasserspiegel im 
Rheintal gesunken und der Einfluss des Grundwassers auf Riedgräben zurückgegangen. 
Riedgräben repräsentieren die künstlichen Entwässerungsgräben oder natürlichen 
Kopfpunkte von Flachland - bzw. Niederungsbächen, die teils durch Quellen, 
Hangentwässerungen oder durch Drainagen von Flachmoorböden gespeist werden. 
Kennzeichnend ist ein relativ kleines Einzugsgebiet der einzelnen Riedgräben und die 
pluvial beeinflusste Abflusscharakteristik sowie ein erhöhter Anteil an organisch gelöstem 
Kohlenstoff (DOC). Daneben ergibt sich aus dem vorhandenen starken 
landwirtschaftlichen Nutzungsdruck eine Bewirtschaftung bis zum Gewässerrand, woraus 
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häufig ein Fehlen der standorttypischen Ufervegetation und ein erhöhter 
oberflächennaher Nährstoffeintrag resultiert (Graf et al. 1994). 

Brunnadern 
Brunnadern sind Wasserläufe, welche als Quellbäche dem Talboden entspringen, das aus 
dem Flussbett in den Schotterboden eindrängende und dort fortfließende Wasser 
sammeln und es an geeigneter Stelle wieder an den Vorfluter abgeben. 

Quellgespeiste Flachlandflüsse 
Kennzeichnend sind das ausgeglichene Temperaturregime, die feine 
Substratzusammensetzung und die geringe Strömung. Beispiele dafür sind der Oberlauf 
der Fischa, der Kalte Gang und der Johannesbach (alle im Wiener Becken, Bioregion 13). 

Quellbäche 
Die Makrozoobenthos-Zönose von Quellbächen weist ein eukrenales und/oder 
hypokrenales Maximum (Maxima) auf. Flüsse der 1. Ordnungszahl nach Strahler (Wimmer 
& Moog 1994) sind zumeist biozönotisch als Quellbäche aufzufassen. 

11.4.1.3 Moorbäche 

Diese Gewässer sind meist geprägt durch die stark gewundene bis mäandrierende 
Linienführung mit hohem Kies- und Sandanteil. Moorbäche zeichnen sich durch einen 
hohen Huminstoffgehalt aus. Das Bachbett entspricht in Breite und Tiefe einer 
unregelmäßigen Kastenform mit flachem Profil. Geringes Gefälle und ein homogenes 
Strömungsmuster kennzeichnen diesen seltenen Gewässertyp. Die Gewässer wurden 
Großteiles zu tief eingeschnittenen geradlinigen Entwässerungsgräben umgestaltet. Es 
finden sich fast keine naturnahen Referenzstrecken mehr. 

11.4.1.4 Thermalbäche 

Unter Thermalbächen werden jene Gewässer zusammengefasst, deren Wassertemperatur 
höher ist als die standorttypischen Quell-/Fluss-Temperaturen. Mit Ausnahme 
faunistischer Einzelnachweise liegen keine Makrozoobenthos-Daten aus Thermalbächen 
vor. Gleiches gilt für Mineralwasserbäche, welche mit Hilfe der Einteilung von 
Mineralwassertypen nach Inhaltsstoffen charakterisiert werden können: 
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1. Chloridwässer - Einfluss von Salzgesteinen 
2. Sulfatwässer - Einfluss von Gipsgestein 
3. Hydrogencarbonatwässer - Einfluss von Kalkstein 
4. Säuerlinge - natürlicher CO2 Gehalt > 250 mg/l 

11.4.1.5 Intermittierende Bäche 

Flüsse, die nur periodisch oder episodisch Wasser führen, werden als intermittierend 
bezeichnet (Marcinek & Rosenkranz 1996). 
In Österreich empfiehlt sich zufolge unterschiedlicher Austrocknungscharakteristik die 
Unterscheidung von intermittierenden Flysch- und Kalkbächen (Karstgewässer bzw. 
Kalkbäche, welche in großen Schotterkörpern versickern (z.B. Taugl, Alm). Darüber 
hinaus fallen unregelmäßig in niederschlagsarmen Gebieten Österreichs gewisse 
Gewässer(strecken) trocken (Weinviertel, Grabenland). 

11.4.2 Spezielle Typausprägungen 

Alle für Österreich derzeit definierten „speziellen Typausprägungen“ sind Tabelle 8 zu 
entnehmen (nach R. Wimmer, H. Wintersberger & G. Parthl: Hydromorphologische 
Leitbilder. BMLFUW 2012). 

Tabelle 8 Liste von speziellen Typausprägungen österreichischer Fließgewässer 

Spezielle Typausprägungen 

Mäanderstrecken 

Furkationsstrecken 

Verebnungsstrecken 

Sinter-Abschnitte  

Wasserfälle, Kaskaden, Schluchtstrecken  

natürlich rückgestaute Bereiche  
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11.4.2.1 Mäanderstrecken 

Eine wesentliche Voraussetzung für die Bildung von Mäandern ist ein niedriges Gefälle. 
Das Gewässer durchmisst bei einem freien Mäander (alluvialer Flussmäander) aufgrund 
des geringen Gefälles oft einen beträchtlichen Teil des Talraumes. Als Spezialfälle sind der 
Dammuferfluss, ein freier Mäander mit durch Sedimentation aufgehöhten Ufern im 
Hochwasserfall, sowie der Talmäander der durch Tiefenerosion von Mäandern entstanden 
ist, zu nennen.  

11.4.2.2 Furkationsstrecken 

Drei wesentliche Voraussetzungen sind mit der Bildung von furkierenden 
Fließgewässerabschnitten verbunden: hoher Geschiebetrieb, mittleres bis hohes Gefälle 
und große Abflussschwankungen (Kern 1994). Diese Faktoren bedingen eine Aufzweigung 
des Gewässers in zahlreiche Nebenarme und Seitengerinne, die bei jeder Abflusserhöhung 
ihre Gestalt verändern. Nicht selten wird dabei in der ursprünglichen, nicht anthropogen 
veränderten Form der gesamte Talboden in Anspruch genommen. 

11.4.2.3 Verebnungsstrecken 

Als Verebnungsstrecken werden in vorliegender Arbeitsanweisung Gewässerabschnitte 
bezeichnet, welche ein – im Vergleich zum Großteil der Gewässer eines Typs – deutlich 
geringeres Gefälle aufweisen.  

11.4.2.4 Sinter-Abschnitte 

Sinter-Abschnitte sind von mineralischen, kalkigen Quellausscheidungen geprägt. Diese 
entstehen bei Druck- und Temperaturänderungen bzw. durch Oxidation bei CO2-Entzug. 
Der dadurch ausgefällte Kalk lagert sich vor allem vor Hindernissen im Bachbett ab und 
bildet so kleine Kaskaden und Terrassen. Man unterscheidet Kalktuff- und 
Kalksinterbäche. 

Kalktuff: Das Quellwasser weist hohe Konzentrationen von gelöstem Kalk auf. Der Entzug 
von Kohlendioxid durch Photosynthese von Algen und Wasserpflanzen führt zu einem 
Ausfällen eines Teils des gelösten Kalkes (Calciumhydrogencarbonat) als Kalk 
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(Calciumcarbonat), der sich an den Pflanzen ablagert (Quelltuff). Dadurch können 
treppenartige Kaskaden oder Kalksinterrinnen entstehen.  

Kalksinter: Da das Quellwasser mit stark kalkhaltigem Untergrund gegenüber der 
Atmosphäre oft mit Calciumhydrogencarbonat übersättigt ist, können verschiedene 
abiogene Prozesse (wie Erwärmung, Turbulenzen, Zerspritzen von Wasser) zur Ausfällung 
von Kalk führen (Sinterbecken). Im Gegensatz zum Tuff (siehe Quelltuff), der durch 
biogene Prozesse entsteht, spricht man hier von Sinter. 

11.4.2.5 Wasserfälle, Kaskaden und Schluchtstrecken 

Gewässerstrecken mit – im Vergleich zum Durchschnittstyp – steilem Gefälle wie 
Wasserfälle, Kaskaden oder Schluchtstrecken erfordern eine eigene Bewertung. 

11.4.2.6 Natürlich rückgestaute Bereiche 

Mündungsbereiche  
Im Mündungsbereichen von Fließgewässern in Seen kommt es häufig zu ausgeprägten 
Rückstaueffekten, die den eigentlichen Charakter des Fließgewässers wesentlich 
verändern. Als Beispiel kann der „Rhein-Mündungsbereich“ angeführt werden, der von 
der Ortschaft Gaißau bis zur Mündung des Rheins in den Bodensee reicht. 

Andere natürliche Rückstaubereiche  
Weitere natürliche Rückstaubereiche entstehen z.B. durch Biberdämme. 
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12 Bewertungsverfahren 

12.1 Detaillierte MZB-Methode 

Der Bewertung liegen grundsätzlich 3 Module zu Grunde, welche unterschiedliche Aspekte 
von Beeinträchtigungen bewerten: 

• Modul Saprobie 
• Modul Allgemeine Degradation 
• Modul Versauerung 

12.1.1 Modul Saprobie 

Die Bewertung der Auswirkungen organischer Verschmutzung auf das Makrozoobenthos 
erfolgt mit Hilfe des Saprobienindex nach Zelinka & Marvan (1961) (ÖNORM M 6232; 
Richtlinie zur Bestimmung der saprobiologischen Gewässergüte von Fließgewässern, 
Moog et al. 1999) auf Basis des jeweiligen leitbildbezogenen saprobiellen Grundzustandes 
(siehe Tabelle 9 bis Tabelle 11). Das Ergebnis des Saprobienindex wird dabei unter 
Berücksichtigung typspezifischer Klassengrenzen in eine saprobielle Zustandsklasse 
überführt. 

1. Berechnung des Saprobienindex 

Die Berechnung des Saprobienindex nach Zelinka & Marvan (1961) erfolgt entsprechend 
ÖNORM M 6232. Für die Berechnung werden den in der Probe gefundenen und auf 
Artniveau bestimmten Taxa der jeweilige artspezifische Saprobienwert und die 
dazugehörige Gewichtung zugeordnet. Alle Einstufungen richten sich dabei nach der 
Fauna Aquatica Austriaca (Moog & Hartmann 2017 bzw. in der jeweils gültigen Fassung). 
Der Saprobienindex SI der gesamten Biozönose wird nachfolgender Formel berechnet: 
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SI Saprobienindex der Zönose 
Ai Abundanz des i-ten Taxons 
si Saprobienwert des i-ten Taxons  
Gi Indikationsgewicht des i-ten Taxons 
n Anzahl der Taxa 

2. Ermittlung des saprobiellen Grundzustandes 

Neben der Berechnung des Saprobienindex ist für die saprobielle Bewertung die 
Ermittlung des saprobiellen Grundzustandes (Referenzwert) für den vorliegenden 
Gewässertyp erforderlich. Diese erfolgt auf Basis von Bioregionszugehörigkeit, 
Seehöhenklasse und Einzugsgebietsklasse (siehe Tabelle 9 bis Tabelle 11). Zusätzlich wird 
in einigen Gewässertypen des Tieflandes zwischen Sommer- und Winterwerten 
unterschieden. Der Sommerwert ist in diesen Fällen im Zeitraum vom 01.Juni bis zum 
22. September anzuwenden. 
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Tabelle 9 Saprobielle Grundzustände in Abhängigkeit von Bioregion, Seehöhe und Einzugsgebiet 
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Kl. 
Seehöhe 
[m] 

Kl. 
Einzugsgebiet 
[km2] 

                        Winter 
Sommer 
(1.6.-23.9.) 

    

5 >1600 0 <10 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,00 1,00 1,25         

  1 10-100 1,25 1,25 1,50   1,25 1,25 1,25         

  2 101-1000 1,25 1,25 1,50              

  3 1001-10000   1,50              

4 
800-
1599 

0 <10 1,25 1,25 1,50 1,25 1,25 1,00 1,25 1,25 1,50   1,50     

  1 10-100 1,25 1,50 1,50 1,25 1,50 1,25 1,25 1,25 1,50   1,50     

  2 101-1000 1,25 1,50 1,50 1,50 1,75 1,50 1,50 1,50    1,50     

  3 1001-10000  1,50 1,50  1,75 1,50 1,50          

3 500-799 0 <10  1,25 1,50 1,50 1,25 1,00 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50  1,50 
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    Ökoregion 

    Alpen Mittelgebirge 
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Seehöhe 
[m] 

Kl. 
Einzugsgebiet 
[km2] 

                        Winter 
Sommer 
(1.6.-23.9.) 

    

  1 10-100  1,50 1,50 1,50* 1,50 1,50 1,50 1,25 1,50 1,50 1,75 1,50 1,50 1,50  1,50 

  2 101-1000 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,50 1,50 1,50 1,75  1,75 1,75 1,50 1,50  1,75 

  3 1001-10000  1,75 1,75  1,75 1,50 1,50 1,50     1,75 1,75  1,75 

2 200-499 0 <10  1,25 1,50* 1,50* 1,25  1,25 1,25 1,50 1,75 1,50* 1,50* 1,50* 1,50* 1,50 1,50 

  1 10-100  1,50 1,75 1,50* 1,50  1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,50 

  2 101-1000  1,50 1,75 1,75 1,75  1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 2,00 1,75 1,75 

  3 1001-10000   1,75  1,75  1,50 1,50  1,75 1,75 1,75 1,75 2,00 1,75 1,75 

1 <200 0 <10    1,75       1,75  1,50 1,50   

  1 10-100   1,75 1,75       1,75  1,75 1,75 1,75  

  2 101-1000    1,75       1,75  1,75 2,00   

  3 1001-10000           1,75  2,00 2,00   

Aus Stubauer & Moog (2003), verändert; * bei hohem natürlichen organischen Anteil 1,75 
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Tabelle 10 Sapobielle Grundzustände der großen Flüsse (Stubauer & Moog 2003) 

Große Flüsse 
Saprobielle Grundzustände in den jeweiligen Seehöhenbereichen 

< 200 m 200-499 m 500-799 m 800-1599 m 

Donau ≤ 2,0 ≤ 1,75   

March ≤ 2,0 ≤ 2,0   

Thaya ≤ 2,0 ≤ 2,0   

Enns  ≤ 1,75 ≤ 1,75  

Traun  ≤ 1,75   

Mur  ≤ 1,75 ≤ 1,75  

Drau  ≤ 1,75 ≤ 1,75  

Gurk  ≤ 1,75 ≤ 1,75  

Salzach  ≤ 1,75 ≤ 1,75  

Inn  ≤ 1,75 ≤ 1,75 ≤ 1,5 

Rhein  ≤ 1,75   

Tabelle 11 Saprobielle Grundzustände der speziellen Typen 

Spezielle Typen Sap. Grundzustände 

Seeausrinne sommerwarm ≤ 2,0 

alpine Seeausrinne < 1600 m ≤ 1,5 

alpine Seeausrinne > 1600 m ≤ 1,25 

Mäander, Furkations- und Verebnungsstrecken, Riedgräben 

Obwohl derzeit nur 17 Datensätze für Mäander, Furkations- und Verebnungsstrecken 
vorliegen, wurde aus den Ergebnissen dieser Stellen klar, dass für die Bewertung dieser 
speziellen Typausprägungen abweichende Grenzwerte festgelegt werden müssen. 
Folgende Regelung wird deshalb angewendet: wenn solche Stellen einen hohen Anteil an 
natürlicher organischer Substanz aufweisen, die natürlicherweise zu zehrenden Prozessen 
führt, so kann dem saprobiellen Grundzustand ein Korrekturwert von 0,25 zugeschlagen 
werden. Aufgrund der geringen Datenlage ist nicht auszuschließen, dass es Fälle gibt, die 
über dem vorgeschlagenen Bereich des saprobiellen Grundzustandes liegen, wie zum 
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Beispiel die Lonka, für die ein Grundzustand von < 2,0 festgelegt wird. 
Für Riedgräben (und von Riedgräben maßgeblich beeinflusste Gewässer) wird auf rund 
ihrer speziellen Typausprägung (siehe Pkt. 11.4.1.2) der saprobielle Grundzustand 2,0 
angenommen. 

3. Ermittlung der saprobiellen Zustandsklasse 

Im Gegensatz zur bisherigen starren Bewertung mit einheitlichen Grenzwerten 
(ÖNORM M 6232), orientiert sich die künftige Bewertung – wie in der WRRL definiert und 
im WRG verankert – am typspezifischen Referenzzustand. Ausgehend vom saprobiellen 
Grundzustand erfolgt die Umlegung in eine saprobielle Zustandsklasse nachfolgendem 
Schema: 

• sehr guter Zustand: ≤ Grundzustand (Leitbild) 
• guter Zustand: Abweichung vom Leitbild maximal 25% 
• mäßiger Zustand: Abweichung vom Leitbild maximal 50% 
• unbefriedigender Zustand: Abweichung vom Leitbild maximal 75% 
• schlechter Zustand: Abweichung vom Leitbild > 75% 

Die Abweichungen werden ausgehend vom Grundzustand und dem rechnerisch maximal 
erreichbaren, schlechtesten Saprobienindex von 3,6 festgelegt. Die Zuordnung zu einer 
ökologischen Zustandsklasse erfolgt auf Basis des jeweiligen saprobiellen Grundzustandes 
entsprechend. 

Tabelle 12 Umlegung des Saprobienindex in saprobielle Zustandsklassen in Abhängigkeit in 
Abhängigkeit vom saprobiellen Grundzustand (SGZ) 

saprobielle 
Zustandsklasse 

Saprobienindex 

SGZ = 1,00 SGZ = 1,25 SGZ = 1,50 SGZ = 1,75 SGZ = 2,00 

1 ≤ 1,00 ≤ 1,25 ≤ 1,50 ≤ 1,75 ≤ 2,00 

2 1,01 - 1,65 1,26 - 1,84 1,51 – 2,03 1,76 - 2,21 2,01 - 2,40 

3 1,66 - 2,30 1,85 - 2,43 2,04 – 2,55 2,22 - 2,68 2,41 – 2,80 

4 2,31 - 2,95 2,44 - 3,01 2,56 – 3,08 2, 69 - 3,14 2,81 - 3,20 

5 > 2,95 > 3,01 > 3, 08 > 3,14 > 3,20 
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Nach der traditionellen Gewässergütebeurteilung galt für alle österreichischen 
Fließgewässer, dass der Zielzustand von Gewässergüteklasse II ab einem Saprobienindex 
von größer 2,25 nicht mehr erreicht wird. Eine differenzierte Bewertung von zum Beispiel 
Hochgebirgsbächen in West-Österreich und Tieflandflüssen im Osten des Bundesgebietes 
konnte somit bisher nicht vorgenommen werden. Saprobienindices im Bereich der 
herkömmlichen Gewässergüteklasse II stellen allerdings für einen Gebirgsbach eine 
deutlich stärkere Abweichung vom Naturzustand dar als für ein Gewässer im Flachland. In 
der Ungarischen Tiefebene oder im Weinviertel erreichen manche Gewässer diese 
Gewässergüte mitunter schon ohne anthropogene Beeinflussung, was die Einhaltung des 
politischen Gewässergüteziels erschweren konnte. 

Bei der vorliegenden Bewertung des saprobiellen Aspektes wird das Ergebnis des 
Saprobienindex unter Berücksichtigung typspezifischer Klassengrenzen in eine 
Qualitätsklasse überführt. So wird beispielsweise die Obergrenze des „guten ökologischen 
Zustandes“ bei einem Gewässer mit dem Grundzustand von 1,50 bereits bei einem 
SI von 2,03 erreicht und nicht wie bisher bei 2,25 wie oben erwähnt (siehe Tabelle 12). Ein 
Fluss mit dem Grundzustand von 2,0 wird hingegen erst bei Überschreiten des SI von 2,4 
nicht mehr dem guten Zustand (aus Sicht der organisch leicht abbaubaren Stoffe) 
zugerechnet. 

Für Verebnungen im alpinen Raum liegt die maximal zulässige Abweichung für die Grenze 
zwischen gutem und befriedigendem Zustand - auch bei höheren Grundzuständen 
(z.B. Lonka mit SGZ 2,0) - bei einem SI von 2,21. 

12.1.2 Modul Allgemeine Degradation 

Das Modul „Allgemeine Degradation“ spiegelt die Auswirkungen verschiedener Stressoren 
(Degradation der Gewässermorphologie, Stau, Restwasser, Nutzung im Einzugsgebiet, 
Pestizide, hormonäquivalente Stoffe, toxische Stoffe, Feinsedimentbelastung etc.) wider 
und besteht – je nach Gewässertyp – aus ein bis zwei multimetrischen Indices, welche drei 
grundlegende Problemkreise berücksichtigen: 

• Potamalisierende Effekte: insbesondere Beeinträchtigungen durch Erwärmung 
(z.B. thermische Abwässer oder untypische Sonnenexposition), Rückstaueffekte (z.B. 
durch Wehranlagen oder andere Querbauwerke), Nährstoffbelastung, 
Feinsedimenteinträge (z.B. Oberflächenabrinn oder Winderosionen). Geeignete 
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Kennwerte: funktionelle Metrics (z.B. Ernährungstypen-Verteilung), Artendefizite, 
Artenzusammensetzung, Rückgang sensitiver Faunenelemente 

• Rhithralisierende Effekte: Beeinträchtigungen durch Abkühlung (Einleitung von 
hypolimnischem Speicherwasser), Strukturverarmung (technisch „harte“ Verbauung, 
Sohlpflasterung, Begradigung). Geeignete Kennwerte: Artendefizite, 
Artenzusammensetzung, Rückgang sensitiver Faunenelemente 

• Toxische Belastungen: Geeignete Kennwerte: vorwiegend Artendefizite, 
Artenzusammensetzung, Rückgang sensitiver Faunenelemente 

Multimetrische Bewertungssysteme auf Basis biologischer Kenngrößen (Metrics) werden 
im U.S.-amerikanischen Raum bereits seit über einem Jahrzehnt flächendeckend 
verwendet (Rosenberg & Resh 1992, Davis & Simon 1995, Barbour et al. 1999, Karr & Chu 
1999). Auch in einigen Ländern Europas werden multimetrische Indices für die 
Gewässerbewertung verwendet (vgl. Birk & Hernig 2006). 

Zur Bewertung werden verschiedene Metrics verwendet, welche zu multimetrischen 
Indices verrechnet werden und dadurch verschiedene Aspekte und Ebenen der Fauna 
berücksichtigen (z.B. Barbour et al. 1999, Karr& Chu 1999, et al. 2004, Hernig et al. 2006). 
Die Bewertung hat sich dabei an typspezifischen Leitbildern zu orientieren und soll 
verschiedenste, auf die Gewässer einwirkende Einflussfaktoren widerspiegeln.  

An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die auf MHS-Proben 
basierende österreichische Methode die Auswirkungen von Stressoren, welche 
vorwiegend quantitative Aspekte einer Biozönose verändern, nicht erfassen kann. 
Dazu zählen etwa Auswirkungen von Schwellbetrieb und zum Teil Restwasser. 
Eine typspezifische Festlegung von Referenzwerten für Abundanzen ist aufgrund 
der extrem hohen natürlichen Schwankungen der Individuenzahlen nicht möglich 
(vgl. Jungwirth et al. 2003).  
Zur Beurteilung des Wasserentzuges in Ausleitungsstrecken außerhalb des 
Fischlebensraums kann beispielsweise über zeitgleiche Beprobung an mehreren 
Stellen im Längsprofil des Gewässers eine mögliche Veränderung der saprobiellen 
und längenzonalen Valenzen als Folge der Wasserausleitung untersucht werden. 
Die österreichische Methode wurde ausschließlich für Gewässer mit einem 
Einzugsgebiet größer 10 km² entwickelt. Die Anwendung der multimetrischen 
Indices auf Gewässer mit einem Einzugsgebiet von < 10 km² ist daher nicht 
zulässig! 
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12.1.2.1 Verwendete Indices und Metrics 

In Abhängigkeit vom Gewässertyp werden zufolge unterschiedlicher Relevanz und 
Aussagekraft unterschiedliche multimetrische Indices verwendet. Tabelle 13 gibt einen 
Überblick über die Zusammensetzung der einzelnen Indices. Aus Tabelle 14 kann 
entnommen werden, welche Indices und Metrics für den jeweiligen Gewässertyp 
verwendet werden. 

Tabelle 13 Multimetrische Indices und zugrunde liegende Metrics-Kombinationen 
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Tabelle 14 zeigt die Übersicht über die anzuwendenden Indices für alle Gewässertypen 
und ihre Bezugswerte (siehe Pkt. 12.1.2.5). 

• VZA Vergletscherte Zentralalpen 
• UZA Unvergletscherte Zentralalpen 
• BR Bergrückenlandschaft u. Ausläufer d. Zentralalpen 
• FL Flysch 
• KV Kalkvoralpen 
• KH Nördliche Kalkhochalpen 
• SA Südalpen 
• HV Helvetikum 
• AM Alpine Molasse 
• VAV Vorarlberger Alpenvorland 
• AV Bayerisch-Österreichisches Alpenvorland 
• GG Granit-Gneisgebiet der Böhmischen Masse 
• FH Östliche Flach- und Hügelländer 
• GF Grazer Feld und Grabenland 
• IB Inneralpine Becken 
• AF Große alpine Flüsse 

MR Metarhithralgewässer (betrifft Kleine Erlauf, Wien, Große Tulln) 

Einzugsgebietsklassen: 

1. 10-100 km² 
2. >100-1.000 km² 
3. >1.000-10.000 km² 
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Tabelle 14 Übersicht über die anzuwendenden Indices 
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VAZ*                   
UZA MMI3 - 1,25   137,0  65,0 27,0  5,00  59,46    0,80  
UZA MMI3 - 1,50 1  167,0  71,0 33,0  4,99  68,42    0,77  
UZA MMI1 MMI2 1,50 2  123,0 0,88 70,0 29,0  6,24  64,83  7,70  0,79 0,83 
UZA MMI1 MMI2 1,50 3  136,5 0,75 59,0 32,5  6,25  82,45  6,79  0,80 0,80 
UZA MMI1 MMI9 1,75   117,5 0,86 70,5 29,5 58,55 6,24  65,28 5,93 7,73  0,77 0,75 
BR MMI1 MMI6 1,50   177,5 0,86 82,5 36,5 60,35 6,13  75,34  9,80  0,75 0,75 
BR MMI1 MMI2 1,75   150,0 0,74 81,5 32,5  5,98  74,08  9,64  0,80 0,81 
FL MMI1 MMI2 alle  SH>3 128,0 0,70 65,0 24,0  4,99  58,82  7,87  0,73 0,56 
FL MMI1 MMI2 alle  SH<=3 97,0 0,65 60,0 21,0  4,60  51,11  7,32  0,77 0,72 
FL MMI1 MMI2 alle  MR* 162,5 0,94 112,5 45,0  6,25  87,50  10,00  0,80 0,80 
KV MMI1 MMI7 1,50   147,0 0,92 89,0 37,0 60,66 4,99  72,13  7,85 2,66 0,80 0,70 
KV MMI1 MMI7 1,75   186,0 0,79 84,0 37,0 70,21 4,98  82,98  8,84 2,62 0,75 0,80 
KH MMI10 - 1,25             3,24 0,60  
KH MMI10 - 1,50             2,72 0,69  
SA MMI3 MMI4 1,25   114,0  61,5 29,0  6,23  78,95    0,76 0,74 
SA MMI3 MMI4 1,50   151,5  73,0 37,0  6,24  81,85    0,71 0,62 
SA MMI3 MMI4 1,75   151,5  73,0 37,0  6,24  81,85    0,71 0,62 
HV MMI10 - 1,25             3,20 0,80  
HV MMI1 MMI6 1,50   146,0 0,71 59,0 32,0 58,97 4,99  68,00  8,00  0,82 0,85 
HV MMI1 MMI6 1,75   146,0 0,71 59,0 32,0 58,97 4,99  68,00  8,00  0,82 0,85 
AM MMI1 MMI6 1,50   146,0 0,71 59,0 32,0 58,97 4,99  68,00  8,00  0,82 0,85 
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AM MMI1 MMI6 1,75   146,0 0,71 59,0 32,0 58,97 4,99  68,00  8,00  0,82 0,85 
VAV MMI1 MMI2 1,50   152,5 0,68 77,5 31,5  5,96  71,15  9,50  0,77 0,78 
VAV MMI1 MMI2 1,75   152,5 0,68 77,5 31,5  5,96  71,15  9,50  0,77 0,78 
VAV MMI1 MMI2 2,00   152,5 0,68 77,5 31,5  5,96  71,15  9,50  0,77 0,78 
AV MMI1 MMI6 1,75 1  184,0 0,78 100,0 34,0 52,09 5,64  90,00  9,41  0,76 0,78 
AV MMI1 MMI9 1,75 2  134,0 0,74 90,0 32,5 51,29 5,68  77,88 3,88 9,51  0,76 0,80 
AV MMI6 - 1,75 3  124,0   31,5 48,39 5,83      0,77  
GG MMI1 MMI6 1,50   157,0 0,76 88,0 36,5 62,36 5,96  81,63  9,35  0,74 0,75 
GG MMI1 MMI2 1,75 1  173,0 0,64 80,0 32,0  4,98  66,10  9,32  0,86 0,83 
GG MMI1 MMI2 1,75 2&3  165,0 0,63 92,0 38,0  4,84  56,76  9,42  0,79 0,76 
FH MMI9 - 1,50   161,0    53,64 5,53   4,80   0,78  
FH MMI9 - 1,75 1  134,0    50,00 5,71   4,51   0,84  
FH MMI1 MMI2 1,75 2  140,0 0,69 85,0 30,0  5,75  71,03  9,48  0,80 0,80 
FH MMI1 MMI2 1,75 3  149,5 0,66 80,5 30,5  5,59  77,50  9,56  0,80 0,80 
FH MMI1 MMI2 2,00   70,5 0,69 70,0 21,5  5,43  67,98  7,58  0,80 0,80 
GF MMI1 MMI6 1,50   105,0 0,51 105,0 25,0 37,16 5,81  54,05  9,25  0,80 0,79 
GF MMI1 MMI6 1,75   175,5 0,88 77,0 36,5 58,96 5,81  75,70  9,45  0,80 0,78 
IB MMI3 - 1,50   142,5  82,0 31,5  5,67  69,51    0,78  
IB MMI5 - 1,75   139,0 0,78   48,84    4,73   0,76  

AF MMI11 - 1,75 
alle 

außer 
Traun 

 125,0   32,5 67,91  6,19     0,80  

AF MMI11 - 1,75 Traun  125,0   32,5 67,91  6,19     0,61  
Donau*                   
March 
/Thaya* 

                  

* Einzelfallbeurteilung 
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Einzelfallbeurteilung 

Die großen Flüsse Donau, March und Thaya sind derzeit aus methodischen Gründen bzw. 
aufgrund der eingeschränkten Datenlage noch von der multimetrischen Bewertung 
ausgenommen. Eine Bewertung über den SI ist in ECOweb jedoch zulässig. Die 
morphologischen Aspekte und somit der Gesamtzustand, erfolgen verbal über eine 
Einzelfallbeurteilung. 

Ausnahmen 

Gletscherbäche (VZA) werden aus methodischen Gründen bzw. aufgrund der 
eingeschränkten Datenlage derzeit von der multimetrischen Bewertung ausgenommen.  
Weiters von einer Bewertung mit einem multimetrischen Index ausgenommen sind 
zufolge eingeschränkter Datenlage folgende Typen bzw. speziellen Typausprägungen 
(siehe Pkt. 11.4): 

• sommerwarme Seeausrinne 
• quell-/grundwasserprägte Gewässerstrecken (Quellbäche, quellgespeiste 

Flachlandflüsse, Lauenbäche, Gießenbäche, Brunnadern) 
• Moorbäche 
• Thermalbäche 
• intermittierende (periodische) Bäche 
• Sinter-Abschnitte  
• Wasserfälle, Kaskaden, Schluchtstrecken  
• natürlich rückgestaute Bereiche 

Mäander, Furkations- und Verebnungsstrecken 

Obwohl derzeit nur 17 Datensätze für Mäander, Furkations- und Verebnungsstrecken 
vorliegen, wurde aus den Ergebnissen dieser Stellen klar, dass für die Bewertung dieser 
Typausprägungen abweichende Grenzwerte festgelegt werden müssen. Folgende 
Regelung wird deshalb angewendet: Für Furkations- und Verebnungsstrecken wird dem 
Indexwert bei der Berechnung ein Korrekturfaktor von 0,1 (also eine halbe Klassenbreite) 
zugeschlagen, für Mäanderstrecken ein Wert von 0,2 (also eine ganze Klassenbreite).  
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12.1.2.2 Operationelle Taxaliste (OTL) 

1. Einleitung 

Ein wesentliches Qualitätsmerkmal von ökologischen Bewertungssystemen ist neben einer 
einheitlichen Aufsammlungs- und Sortiermethode das Bestimmungsniveau der 
Benthosproben, welches die Basis für die weitere computerunterstützte Analyse darstellt. 
Dabei ist der Grad der taxonomischen Feinauflösung abhängig von 

• 1. Zustand des Individuums (Entwicklungsstadium, morphologische Intaktheit) und  
• 2. Informationsstand und Erfahrung des Bearbeiters. 

Für die biologische Fließgewässerbewertung im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist 
sicherzustellen, dass unterschiedliche Taxalisten aufgrund existierender ökologischer 
Unterschiede und nicht etwa aufgrund von Bestimmungsartefakten zustande kommen. 
Inhomogenitäten von Bestimmungslisten treten meist durch Missinterpretationen 
anatomisch/morphologischer Strukturen, Benutzen veralteter Bestimmungsliteratur und 
Ansprechen unbestimmbarer Jugendstadien sowie generell durch unterschiedliche 
Bestimmungsniveaus und verschiedene Intensität der Bearbeitung auf.  
Aus den bisherigen Erfahrungen hat sich gezeigt, dass sich die durch 
Bestimmungsunterschiede verursachten Fehler auf Indices (z.B. Saprobienindex, 
Diversitätsindices, ASPTs) sowie funktionelle Metrics (z.B. Fresstypenverteilung) kaum 
auswirken. Hingegen können solche Bestimmungsunterschiede bei Metrics, welche auf 
Taxazahlen bezogen sind (Gesamt-Taxa, EPT-Taxa etc.), zu großen Unterschieden führen.  
Daher wurde nach Rücksprache mit taxonomischen Fachexperten (im Wesentlichen den 
Autoren der Fauna Aquatica Austriaca) und aus den Erfahrungen der Qualitätssicherung 
(„Implementierung und Betrieb einer Qualitätssicherungseinheit (QSE) für 
österreichweite, biologische Untersuchungen nach der Wassergüteerhebungsverordnung 
(WGEV)“) eine operationelle Taxaliste generiert, welche die taxonomischen und 
nomenklatorischen Auffassungsunterschiede ausfiltert. Auf diese Weise werden 
Datensätze besser vergleichbar gemacht, um den durch Bestimmungsunterschiede 
verursachten Fehler von taxazahlbezogenen Metrics möglichst gering zu halten. Die 
Anwendung der operationellen Taxaliste bleibt ausschließlich auf taxazahlbezogene 
Metrics beschränkt. 
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2. Kriterien für die Erstellung der operationellen Taxaliste 

Generell wird davon ausgegangen, dass das Artniveau die höchste ökologische 
Information beinhaltet (siehe dazu Schmidt-Kloiber & Nijboer 2004). Dennoch ist aus 
bestimmungstechnischen Gründen nicht immer das gleiche Niveau erreichbar. Um bei 
Verwendung von art-/taxazahlbezogenen Metrics eine Vergleichbarkeit der Datensätze zu 
gewährleisten und damit die Beeinflussung der Ergebnisse durch 
Bestimmungsunterschiede so klein wie möglich zu halten, muss eine einheitliche 
Vorgangsweise eingehalten werden. Im Wesentlichen erfolgt eine Harmonisierung durch 
Rückstufung auf die nächst höhere, verlässlich bestimmbare, taxonomische Ebene bzw. 
werden bei stark unterschiedlicher Bearbeitungsintensität gewisse Tiergruppen 
ausgeblendet. Grundlage für die Erstellung dieser sogenannten operationellen Taxaliste 
stellt die Taxaliste Österreich (ECOweb) dar. Die taxonomischen Mindesterfordernisse sind 
in der „Richtlinie zur Bestimmung der saprobiologischen Gewässergüte von 
Fließgewässern“ (Moog et al. 1999) definiert. 

Folgend wird die Methode anhand einiger Beispiele erklärt: 

• Individuen der in Österreich mit zwei Arten auftretenden und als Larve auf Artniveau 
nicht eindeutig zuordenbaren Steinfliegengattung Dinocras können als Dinocras sp., 
Dinocras cephalotes, Dinocras megacephala, Dinocras cephalotes/megacephala und 
Dinocras sp. juv. bestimmt werden. Aus einer real vorkommenden Art können 
theoretisch sechs unterschiedliche Taxa entstehen, die vor allem die Ergebnisse 
taxabezogener Metrics beeinflussen können. Daher werden im Sinne einer 
Vereinheitlichung in diesem Fall alle Artbestimmungen auf das Gattungsniveau 
„Dinocras sp.“. rückgeführt. 

• Die Eintagsfliegen der Gattung Rhithrogena sind aufgrund sich widersprechender 
Schlüssel und oftmals unscharfer Merkmale nur mit Vorbehalt bestimmbar. Die Arten 
werden daher mehrheitlich zu taxonomischen Gruppen (z.B. Rhithrogena hybrida-Gr.) 
zusammengefasst. 

• Treten in den Taxalisten Artenkombinationen wie z.B. Baetis 
alpinus/lutheri/melanonyx/vardarensis auf, so wird in den meisten Fällen das Taxon 
ebenfalls auf die nächst höhere taxonomische Ebene gestellt (in diesem Fall auf Baetis 
sp.). 

• Treten eindeutig von anderen Arten abgrenzbare und sehr häufig bestimmte 
Artenkombinationen (z.B. Hydropsyche incognita/pellucidula) auf, so werden diese in 
einigen Fällen als Taxon beibehalten. In diesem Fall werden aber auch die beiden 
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zugehörigen Arten (H. pellucidula und H. incognita) als ein Taxon, nämlich 
Hydropsyche incognita/pellucidula gezählt. 

• Selten in den Proben vorkommende und schwer bestimmbare Organismen wie 
beispielsweise Arten der Gattungen Niphargus, Anax, Aeshna, Sisyra etc. gehen 
jeweils als Gattung in die Berechnung ein. 

• Gruppen mit verwirrender Nomenklatur und komplexer Taxonomie wie 
Erbsenmuscheln (Sphaeriidae) sowie diverse Dipterenfamilien (Tipulidae, Pediciidae, 
Limoniidae, Tabanidae etc.) werden auf Familienlevel geführt. 

• Leicht bestimmbare Arten innerhalb diffiziler Gruppen fließen in die Analyse ein, 
wohingegen schwer trennbare Arten/Gruppen auf das Gattungsniveau gestellt 
werden. Beispiel: Innerhalb der Steinfliegengattung Leuctra ist die Art L. geniculata in 
den meisten Stadien sicher bestimmbar. Die anderen Arten sind, obwohl regionale 
Bestimmungsliteratur vorliegt, nur zweifelhaft bestimmbar. Sie werden als Leuctra sp. 
zusammengefasst. Vergleichbare Vorgangsweisen mussten auch im Fall gewisser 
Gattungen der Chironomidae, Trichoptera, Plecoptera, Coleoptera und Hirudinea 
angewendet werden.  

• Gruppen, welche derzeit für die in Österreich entwickelten Bewertungsverfahren für 
Fließgewässer im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie nicht relevant sind und 
deshalb nicht von allen Bestimmern ähnlich bearbeitet werden, werden aus der 
Analyse ausgeklammert. Als Beispiel sind Hydrachnidia, Ostracoda, Hydrozoa und 
Culicidae anzuführen, die zwar in gewissen Gewässertypen durchaus arten- und 
individuenreich auftreten, jedoch nur in Einzelfällen näher bestimmt werden. 

• Taxa, die mit derzeitiger Fixiervorschrift nur sehr eingeschränkt bis nicht bestimmbar 
sind (z.B. Turbellaria) werden nicht weiter taxonomisch aufgegliedert. 

Die Zuordnung aller Taxa aus der Taxaliste Österreich (ECOweb) zur operationellen 
Taxaliste ist dem Anhang Pkt. 16.7 zu entnehmen und unter Ecoprof/ECOweb 
Hintergrunddokumente downloadbar. 

Alle auf Taxazahlen bezogenen Metrics werden auf Grundlage der operationellen 
Taxaliste berechnet. 

  

https://www.ecoprof.at/index.php/ecoprofhintergrunddokumente.html
https://www.ecoprof.at/index.php/ecoprofhintergrunddokumente.html
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12.1.2.3 Berechnung der einzelnen Metrics 

1. Anzahl EPT-Taxa 

Aufsummieren der Anzahl der Ephemeroptera, Trichoptera und Plecoptera Taxa gemäß 
der operationellen Taxaliste. 

2. Anzahl Gesamt-Taxa 

Aufsummieren der Anzahl aller Taxa gemäß operationeller Taxaliste 

3. % Oligochaeta&Diptera-Taxa 

Der relative Anteil an Oligochaeta & Diptera-Taxa steigt im Regelfall im Gegensatz zu den 
meisten anderen verwendeten Metrics mit steigender Beeinträchtigung an. Um Metrics 
gemeinsam zu einem Index verrechnen zu können, müssen diese bei Beeinträchtigung 
jedoch eine Reaktion in dieselbe Richtung zeigen. Deshalb geht dieser Metric als 

 

in die Indexberechnung ein. 

4. RETI: Rhithron-Ernährungstypen-Index (nach Schweder 1992) 

 

EWEi Weidegängeranteil an der Gesamtzönose 
EZKL Zerkleinereranteil an der Gesamtzönose  
EFIL Anteil aktiver und passiver Filtrierer an der Gesamtzönose 
EDET Detritusfresseranteil an der Gesamtzönose 

Alle Einstufungen richten sich nach der Fauna Aquatica Austriaca (Moog & Hartmann 
2017). 
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5. Verteilung der funktionellen Fresstypen 

Die Berechnung der funktionellen Ernährungstypen erfolgt für alle Fresstypen einzeln. Der 
Anteil der Zerkleinerer an der Gesamtzönose errechnet sich daher wie folgt: 

 
EZKL Zerkleinereranteil an der Gesamtzönose  
zkli Anteil der Zerkleinerer-Valenz des i-ten Taxons (FAA) 
Ai Abundanz des i-ten Taxons 
n Anzahl der Taxa 

Analog wird für alle anderen Fresstypen-Anteile der Zönose verfahren. Alle Einstufungen 
richten sich nach der Fauna Aquatica Austriaca (Moog & Hartmann 2017). 

6. Biozönotischer Regionsindex (LZI - Longitudinal Zonation Index) 

Die Methode der längenzonalen Verteilung nach biozönotischen Regionen beruht auf der 
Tatsache, dass im Längsverlauf einer unbeeinflussten Fließstrecke jeweils typische 
Zönosen einander ablösen.  

Für die Berechnung des Regionsindex wird zuerst für jedes Taxon ein „Regionswert", der 
analog zum Saprobienwert der Einzelart ermittelt wird, eingeführt. 
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Regionswert einer Art 

 

Ri Regionswert einer Art 
Euk eukrenaler Einstufungswert 
Hyk hypokrenaler Einstufungswert 
Er epirhithraler Einstufungswert 
Mr metarhithraler Einstufungswert 
Hr hyporhithraler Einstufungswert 
Ep epipotamaler Einstufungswert 
Mp metapotamaler Einstufungswert 
Hp hypopotamaler Einstufungswert 
Lit litoraler Einstufungswert 
Pro profundaler Einstufungswert 

Regionsindex 

Der Index errechnet sich analog zum Saprobienindex nach Pantle & Buck (1955). 

 
LZI Longitudinal Zonation Index der Gesamtzönose 
Ai Abundanz des i-ten Taxons 
ri Regionswert des i-ten Taxons 
n Anzahl der Taxa 

Für die Verwendung als Metric bei den Großen Alpinen Flüssen wird der Index in Relation 
zum maximal in diesem Gewässertyp auftretenden Wert von 8 gesetzt. Die Berechnung 
erfolgt somit als 

  

Alle Einstufungen richten sich nach der Fauna Aquatica Austriaca (Moog & Hartmann 
2017). 
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7. Litoralanteile und Litoral & Profundalanteile 

Der Litoralanteil an der Gesamtzönose berechnet sich wie folgt: 

 
Rlit Litoralanteil an der Gesamtzönose 
liti  Anteil der litoralen Valenz des i-ten Taxons 
Ai Abundanz des i-ten Taxons 
n Anzahl der Taxa 

Analog wird auch der Profundalanteil berechnet: 

 

Rprof Profundalanteil an der Gesamtzönose 
profi  Anteil der profundalen Valenz des i-ten Taxons 
Ai Abundanz des i-ten Taxons 
n Anzahl der Taxa 

Bei Flussstauen wird ein maximaler Wert von 5 für den Litoralanteil erfahrungsgemäß 
nicht überschritten. Der Metric wird daher in Bezug zu diesem Maximalwert gesetzt und 
geht als 

 

in die Indexberechnung ein. 
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Der Litoral & Profundalanteile geht als 

 

in die Indexberechnung ein. 

Alle Einstufungen richten sich nach der Fauna Aquatica Austriaca (Moog & Hartmann 
2017). 

8. Diversitätsindex nach Margalef 

 
T Taxazahl 
N Gesamtindividuenzahl 

 

9. Degradationsindex 

Der Degradationsindex wurde im Rahmen der Methodenentwicklung für die Erfassung von 
Artendefiziten aufgrund von strukturellen Defiziten entwickelt (Ofenböck et al. 2005). 
Grundlage für die numerischen Einstufungen ist das Vorkommen von Taxa in 
Untersuchungsstellen unterschiedlicher Beeinträchtigung. Für die Einstufungen wurde ein 
Ranking auf Grundlage der Häufigkeit des Auftretens und der Verteilung von Taxa in 
unterschiedlich stark beeinträchtigten Untersuchungsstellen durchgeführt. Dabei wurden 
Einstufungen mit Werten von +5 bis -5 vergeben. Hohe positive Punkte wurden für Taxa 
vergeben, welche bevorzugt in Referenzstellen und Stellen mit geringer Beeinträchtigung 
vorkommen, negative Werte für Taxa, welche bevorzugt an stärker beeinträchtigten 
Stellen auftreten (Störungszeiger). Taxa ohne deutliche Präferenz bzw. Taxa, welche 
aufgrund ihrer geringen Frequenz keine eindeutige Aussage zuließen, wurden auf Null 
gesetzt. Die Punktevergabe wurde anschließend auf ihre Plausibilität überprüft, auf ihre 
Eignung für die Indikation von Strukturdefiziten überarbeitet und korrigiert und für die 
wichtigsten Ökoregionen Österreichs leicht modifiziert, da Organismen in 
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unterschiedlichen Regionen auch unterschiedliche Aussagekraft besitzen können.  
Eine detaillierte Auflistung der eingestuften Taxa inklusive Einstufung findet man in 
Anhang Pkt. 16.5 
Der Degradationsindex wird durch einfaches Aufsummieren der Einstufungen der 
einzelnen Arten errechnet: 

 
DI Degradationsindex 
Di Einstufungswert des i-ten Taxons 
n Anzahl der Taxa 

Ergibt der Degradationsindex einen Wert < 0, so wird er auf 0 gesetzt.  

10. Verhältnis Degradationsindex/Gesamttaxa 

Das Verhältnis Degradationsindex zu Gesamttaxa (DG) spiegelt die durchschnittliche 
Einstufung aller Taxa wider und wird berechnet als 

 
DI Degradationsindex 

12.1.2.4 Normierung der Metricwerte und Umlegung in dimensionslose Scores 

Die für einen Gewässertyp relevanten Metrics und ihre Bezugswerte sind Tabelle 14 zu 
entnehmen. Metricwerte können Prozentsätze (z.B. % EPT), raum- oder zeitbezogene 
Werte (z.B. Individuen/m²) oder auch dimensionslose Zahlen (z.B. Saprobienindex) sein 
und demzufolge unterschiedlichste Skalierungen aufweisen. Zur Entwicklung eines 
integrierenden Indexes ist daher eine Standardisierung der Metrics durch eine 
Transformation in dimensionslose „Scores“ nötig. Zur Berechnung eines multimetrischen 
Indexes wird daher zuerst eine Normierung der einzelnen Metricwerte in Werte zwischen 
0 und 1 durchgeführt.  
Ein aktueller Metricwert wird mit einem typspezifischen Referenzwert verglichen und als 
Verhältniszahl (Score) zu diesem ausgedrückt. Die Referenzwerte sind (je nach 
Verfügbarkeit von Referenzstellen bei der Methodenentwicklung) entweder tatsächliche 



 

 

Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente 81 

Referenzwerte („Beste Werte“ innerhalb eines Typs) oder hochgerechnete Werte auf 
Basis von Stellen mit „gutem Zustand“. 

Ein Score drückt das Verhältnis eines Metricswertes in Relation zum Referenzwert aus: 

 
Sc Score 
M Metric 
Mref Metric-Referenzwert 

12.1.2.5 Indexberechnung 

Die Berechnung der multimetrischen Indices erfolgt durch Mittelwertbildung aus den 
einzelnen Scores (normierte Metricwerte). Der errechnete Indexwert wird nun in Relation 
zu einem typspezifischen Index-Bezugswert bewertet. Der Index-Bezugswert stellt die 
Grenze zwischen Referenz und gutem Zustand dar. Jeder Indexwert wird zusätzlich so 
transformiert, dass ein Indexwert genau an der Grenze zwischen Referenz und gutem 
Zustand einen Wert von 0,8 ergibt. Diese Transformation erfolgt durch Multiplikation mit 
dem Index-Bezugswert von 0,8. Das Ergebnis wird auf zwei Kommastellen gerundet. 

 
MMI Multimetrischer Index  
Sci i-ter Score  
n Anzahl der Metrics 
IB Indexbezugswert 
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12.1.2.6 Umlegung der MMI-Werte in eine ökologische Zustandsklasse 

Die Ermittlung der entsprechenden Zustandsklasse erfolgt nach dem Schema in  
Tabelle 15. 

Tabelle 15 Umlenkung der MMI-Werte in eine ökologische Zustandsklasse 

Ökologische Zustandsklasse MMI-Wert 

sehr guter Zustand ≥  0,80 

guter Zustand ≥  0,60 < 0,80 

mäßiger Zustand ≥  0,40 < 0,60 

unbefriedigender Zustand ≥  0,20 < 0,40 

schlechter Zustand <  0,20 

12.1.3 Modul Versauerung 

Mit Abnahme des pH-Wertes eines Fließgewässers fallen säuresensible benthische 
Evertebraten aufgrund vor allem physiologischer Abläufe aus, tolerante und resistente 
Elemente nehmen an Dichte zu. Zur Bewertung der Versauerung wird die Methode von 
Braukmann & Biss (2004) herangezogen. 
Charakteristisch für die Gewässerversauerung sind stoßartige Säurebelastungen. Diese 
sind mit einem stark erhöhten Eintrag von Aluminium-Ionen in die Gewässer verbunden, 
welche für viele Benthosorganismen toxische Konzentrationen erreichen können. Weniger 
empfindliche Arten zeigen dagegen hohe Resistenz gegen den damit verbundenen starken 
Säure- und Aluminium-Stress. Diese Säure-/Aluminiumschübe sind die wesentlichen 
ökologisch wirksamen Ereignisse, die einen hohen Selektionsdruck auf die unterschiedlich 
empfindlichen Organismen der Lebensgemeinschaften in Bächen ausüben (Braukmann & 
Biss 2004). 
Das Ausmaß der Schädigung der Zönosen hängt sowohl von der Häufigkeit als auch von 
der Intensität der Säureschübe ab. Die Schäden reichen bei schwachen und seltenen 
Säureschüben von nur geringfügigen qualitativen und quantitativen Veränderungen des 
Artenspektrums und der Besiedlungsdichte bis zu einer deutlichen Verringerung der 
Artenzahl zwischen 50% und 75%. Gleichzeitig verringert sich die Individuendichte 
benthischer Makroevertebraten im Durchschnitt um über 50%, wenn intensive 
Versauerungsschübe regelmäßig und häufig auftreten (Braukmann & Biss 2004). 
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Die als Bioindikatoren für den Säuregrad des Wassers verwendeten Makroevertebraten 
werden von Braukmann & Biss (2004) nach dem Grad ihrer Säureempfindlichkeit in 
folgende fünf Klassen eingeteilt (Tabelle 16 und Tabelle 17). 

Tabelle 16 Klasseneinteilung nach hydrogeochemischen und biologischen Faktoren (nach 
Braukmann & Biss 2004) 

Klasse Säurezustand pH-Wert Säurekapazität Biologisch 

1 
permanent nicht 
sauer 

6,5 - > 7  
nicht < 6,0 

0,5-0,3 mmol/l säureempfindliche 
Organismen 

2 
episodisch schwach 
sauer 

um 6,5 – 7  
selten < 5,5 

0,3-0,2 mmol/l mäßig 
säureempfindliche 
Organismen 

3 
periodisch kritisch 
sauer 

< 6,5 - < 5,5 0,2-0,1 mmol/l säuretolerante 
Organismen 

4 
periodisch stark 
sauer 

um 5,5  
< 5- 4,3 

um 0,1 mmol/l säureresistente 
Organismen 

5 
permanent sehr 
stark sauer 

< 5,5  
bis zu < 4,3 

< 0,1 mmol/l sehr säureresistente 
Organismen 

Tabelle 17 Kriterien zur Einstufung von Makrozoobenthos-Organismen auf Basis ihrer 
Säureempfindlichkeit (nach Braukmann & Biss 2004) 

Klasse Grad der Säureempfindlichkeit Vorkommen 

1 säureempfindliche Organismen nur in permanent nicht sauren Gewässern 

2 
mäßig säureempfindliche 
Organismen 

auch in leicht sauren Gewässern 

3 Säuretolerante Organismen vertragen stärkere periodische Säureschübe 

4 säureresistente Organismen 
auch in periodisch stark sauren Gewässern noch 
lebensfähig, oft wegen fehlender Konkurrenten 
häufiger als in weniger sauren Bächen 

5 sehr säureresistente Organismen 
in permanent stark sauren Gewässern, aus Mangel an 
Konkurrenz und der extrem sauren Lebensbedingungen 
erreichen wenige Arten hohe Individuendichten 
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Für die Ermittlung der Säurezustandsklassen nach Braukmann & Biss (2004) werden Taxa 
anhand ihrer Säureempfindlichkeit eingestuft und unterschiedlichen Klassen zugeordnet. 
In Deutschland sind 180 Taxa (oft auf höherem taxonomischen Niveau) bezüglich ihrer 
Säureempfindlichkeit in eine der 5 Säurezustandklassen (Tabelle 16) zugeordnet. Für 
Österreich wurde ein Abgleich der Taxalisten unter Berücksichtung der faunistischen 
Verhältnisse auf österreichischem Staatsgebiet vorgenommen. So wurden zum Beispiel 
Gattungseinstufungen auf einzelne Arten übertragen. Bei der Übernahme der 
Einstufungen von Braukmann & Biss (2004) für Österreich ergeben sich daraus 
Einstufungen für 855 Taxa. Die Liste der eingestuften Taxa mit ihrem Zeigerwert von 
1 bis 5 (1 = säureempfindlich bis 5 = sehr säureresistent) befindet sich im Anhang Pkt.16.9. 
Die Bewertung des Säuregrades einer Untersuchungsstelle aus einer Makrozoobenthos-
Probe erfolgt über ein kumulatives Summenverfahren. Die Taxa einer Probe werden nach 
Säureindex aufsteigend - unter Berücksichtigung der Dominanzen - geordnet (1-5, nicht 
eingestufte Taxa zum Schluss). Die Dominanzen (relative Häufigkeit) der Taxa werden 
innerhalb jeder Säureklasse addiert. Die bestmögliche Klasse, in der ein Dominanz-Wert 
von mindestens 10% erreicht ist, repräsentiert den vorherrschenden Säuregrad. Diese 
Vorgehensweise gewährleistet, dass eine ausreichende Anzahl von Indikatororganismen 
vorhanden ist. Wird die Mindestdominanz nicht erreicht, ist keine Indikation möglich.  

Definitionsgemäß ist der Säureindex nach Braukmann & Biss (2004) nur in 
elektrolytarmen, morphologisch und stofflich unbelasteten Fließgewässern der 
Güteklasse I und I-II anwendbar, da das Verfahren auf die chemischen Eigenschaften 
dieser Gewässer und die dort vorkommenden Taxa „geeicht“ ist. 

Eine biologische Indikation des Säurestatus ist auch nur in unbelasteten, kalkarmen 
Bächen sinnvoll, da kalkreiche und mäßig bis stärker abwasserbelastete Gewässer wegen 
der Pufferwirkung des Abwassers generell nicht sauer reagieren, womit sich eine 
Bewertung des Säuregrades erübrigt. 

Dementsprechend kommt das „Modul-Versauerung“ auch nur in 
versauerungsgefährdeten Gebieten (Bioregionen 1 – Vergletscherte Zentralalpen, 
2 – Unvergletscherte Zentralalpen und 12 – Granit- und Gneisgebiet der Böhmischen 
Masse) zur Anwendung. 
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Anwendungsbereich: (siehe auch Pkt. 12.1.6.3) 

Weil die Erfahrungen der letzten GZÜV–Untersuchungen keine plausiblen Ergebnisse 
erbrachten, wird das Modul Versauerung nur für Sondermessprogramme in Hinblick auf 
die Versauerung beibehalten. 

Für Routine-Untersuchungen wird dieses Modul aus der Bewertung ausgenommen. 

12.1.4 Ermittlung der ökologischen Zustandsklasse 

Für die Gesamtbewertung der Untersuchungsstelle werden die Ergebnisse aller Module 
herangezogen, wobei das Modul „Versauerung“ nur in versauerungsgefährdeten Gebieten 
und an morphologisch intakten Untersuchungsstellen ohne organische Belastung zur 
Anwendung kommt. Der ökologische Zustand einer Untersuchungsstelle wird nach einem 
„worst case“ Ansatz aufgrund des schlechtesten Ergebnisses eines Einzelmoduls festgelegt 
(siehe Abbildung 7). 

Um Fehlinterpretationen möglichst gering zu halten, gilt bei grenzwertnahen Indexwerten 
einzelner Module folgende Ausnahmeregel: Wäre für die Endeinstufung nur ein Modul 
ausschlaggebend und liegt der Indexwert bei diesem Modul um nicht mehr als 
0,02 Indexpunkte von der oberen Klassengrenze entfernt, so ist der worst case Ansatz 
nicht anzuwenden! 
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Abbildung 7 Ermittlung der ökologischen Zustandsklasse auf Basis des Makrozoobenthos 

 

12.1.5 Beispiel zur Indexberechnung nach der detaillierten MZB-Methode 

Die Untersuchungsstelle befindet sich in der Bioregion Granit- und Gneisgebiet der 
Böhmischen Masse, die Einzugsgebietsgröße beträgt 78 km² (Einzugsgebietsklasse 1), die 
Seehöhe 425 m (Seehöhenklasse 2). Aus Tabelle 8 wird für diese Einzugsgebiets-
Seehöhen-Kombination ein saprobieller Grundzustand von 1,75 ermittelt. 

Aus Tabelle 18 können nun die verwendeten Multimetrischen Indices (MMI1 und MMI2) 
und die entsprechenden Bezugswerte ermittelt werden. 



 

 

Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente 87 

Tabelle 18 Ermittlung entsprechender Bezugswerte 
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AV MMI6 - 1,75 3   124,0     31,5 48,4 5,83           0,77   

GG MMI1 MMI6 1,50     157,0 0,76 88,0 36,5 62,4  5,96   81,63   9,35   0,74 0,75 

GG MMI1 MMI2 1,75 1   173,0 0,64 80,0 32,0   4,98   66,10   9,32   0,86 0,83 

GG MMI1 MMI2 1,75 2&3   165,0 0,63 92,0 38,0   4,84   56,76   9,42   0,79 0,76 

FH MMI9 - 1,50     161,0       53,6 5,53     4,8     0,78  

Weiters wird aus Tabelle 13 die Metric-Zusammensetzung für die relevanten Indices 
ermittelt:  

Tabelle 19 Ermittlung der Metric-Zusammensetzung 
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MMI1 x x x x  x  x  x  
MMI2 x  x x      x  
MMI3 x  x x  x  x    
weitere            

Für die Berechnung des MMI1 werden demnach folgende Metrics herangezogen: 

Degradationsindex, RETI, Gesamttaxa, EPT-Taxa, Litoralanteile, % Oligochaeta & 
Diptera-Taxa, Diversitätsindex (Margalef) 

Für die Berechnung des MMI2 werden demnach folgende Metrics herangezogen: 

Degradationsindex, Gesamt-Taxa, EPT-Taxa, Diversitätsindex (Margalef) 
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Berechnung: 

Soll-Wert MMI für den sehr guten Zustand = 0,86 

• Aktueller Mittelwert aus „Scores“ = 0,73 
• MMI = (0,73/0,86)*0,8 = 0,68 

Der Indexwert liegt mit 0,68 im Bereich ≥ 0,6 < 0,8 und ergibt somit Zustandsklasse II 
(guter Zustand). 

12.1.6 Interpretation der Ergebnisse der detaillierten Benthos-Methode 

12.1.6.1 Modul Saprobie 

Die Bewertung der Auswirkungen organischer Verschmutzung auf das Makrozoobenthos 
erfolgt mit Hilfe des Saprobienindex nach Zelinka & Marvan (1961) (ÖNORM M 6232; 
Moog et al. 1999) auf Basis des jeweiligen leitbildbezogenen saprobiellen Grundzustandes. 
Das Ergebnis des Saprobienindex wird dabei unter Berücksichtigung typspezifischer 
Klassengrenzen in eine saprobielle Zustandsklasse überführt. 
Neben der Berechnung des Saprobienindex ist für die saprobielle Bewertung die 
Ermittlung des saprobiellen Grundzustandes (Referenzwert) für den vorliegenden 
Gewässertyp erforderlich. Diese erfolgt auf Basis von Bioregionszugehörigkeit, 
Seehöhenklasse und Einzugsgebietsklasse. Bei Mäander-, Furkations- und 
Verebnungsstrecken, welche einen hohen Anteil an natürlicher organischer Substanz 
aufweisen, kann dem saprobiellen Grundzustand ein Korrekturwert von 0,25 zugeschlagen 
werden. Die Umlegung in die entsprechende Zustandsklasse erfolgt gemäß Tabelle 12. 

12.1.6.2 Modul Allgemeine Degradation 

Für das Modul „Allgemeine Degradation“ wurden multimetrische Indices entwickelt und 
für die Gewässertypen geeicht. Da die Methode ausschließlich für Gewässer mit einem 
Einzugsgebiet größer 10 km² entwickelt wurde, ist die Anwendung auf Gewässer mit 
einem Einzugsgebiet von < 10 km² nicht zulässig. 
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Tabelle 20 Mögliche Ursachen für niedrige Werte der multimetrischen Indices MMI1 und 
MMI2 

MMI1 MMI2 

Nährstoffbelastung Nährstoffbelastung 

Rückstau Habitatverarmung (z.B.: durch Begradigung, 
Verbauung, Versandung) 

Feinsedimentakkumulation Schwalleinfluss 

Restwasser Toxische Belastung 

 erhöhter Anteil an Neozoen 
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Tabelle 21 Die im Modul „Allgemeine Belastung“ verwendeten Metrics und ihre Eignung 
bestimmte Arten der Beeinträchtigung anzuzeigen. 
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Erwärmung x xx  x x xx xx xx x xx xx 

Rückstau xx xx xx xx xx xx xx xx x xx xx 

Nährstoffbelastung x xx x xx xx xx xx xx x xx xx 

Feinsedimenteintrag 
(z.B. Versandung 
durch Eintrag aus 
Umland, 
Stauraumspülung) 

xx xx xx xx xx xx xx xx x xx xx 

Restwasser  x    x x   x  
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technisch „harte“ 
Verbauung (z.B. 
Sohlpflasterung) 

xx  xx xx      xx  

Begradigung xx  xx xx      xx  

Abkühlung* y  y y      y  

Schwall* y  y y      y  

Toxische Belastung xx  xx xx xx   x  xx xx 

*Datenlage unzureichend 
Dunkelblau gute Eignung, (xx) 
hellblau bedingte Eignung (x) 
blassblau gute Eignung, aber Datenlage unzureichend (y) 
ab abnehmend,  
zu zunehmend 
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Abbildung 8 Beispiel für ein Ergebnis der Indexberechnung. Die Scorewerte sind analog zu 
den ökologischen Zustandsklassen entsprechend ihrer Abweichung vom Referenzzustand 
eingefärbt. (Abbildung aus ECOweb) 

 

Auswirkungen von Stressoren, welche vorwiegend quantitative Aspekte einer Biozönose 
verändern, können durch die auf MHS-Proben basierende Methode nur sehr bedingt 
erfasst werden. Dazu zählen etwa Auswirkungen von Schwellbetrieb und Restwasser. Eine 
typspezifische Festlegung von Referenzwerten für Abundanzen ist außerdem aufgrund der 
extrem hohen natürlichen Schwankungen der Individuenzahlen nicht möglich (vgl. 
Jungwirth et al. 2003). 

Zuständigkeit Bund Bund Bund Bund
Fluss Schwechat Ybbs Traisen Erlauf (Große Erlauf)

Aufnahme Code Schwechat - Mannswörth Ybbs - Amstetten Traisen - unterhalb Traismauer Erlauf - Vordere Tormäuer
Messstelle Code LF1 LF3 LF4 LF5

Messstelle Name Leitfaden1 Leitfaden32 Leitfaden3 Leitfaden4
Detailwasserkörper ID

Datum 22.04.2025 22.04.2025 22.04.2025 22.04.2025
Turnus
Status Bewertet Bewertet Bewertet Bewertet

Freigabestatus
Bioregion / Großer Fluss Östliche Flach- und Hügelländer Bayerisch-Österreichisches Alpenvorland Östliche Flach- und Hügelländer Kalkvoralpen

Saprobieller Grundzustand 1,75 1,75 1,75 1,75
Innere Differenzierung EZ-Kl 3 EZ-Kl 3 EZ-Kl 2

Spez. Gewässertyp / Typausprägung
SI (Zelinka & Marvan) 2,38 2,13 1,9 1,61

SI (Zelinka & Marvan) ZKL mäßig (moderate) gut (good) gut (good) sehr gut (high)
Gesamttaxazahl IST-Wert 67 76 48 63

Gesamttaxazahl Bezugswert 80,5 85 84
Gesamttaxazahl Score 0,83 0,56 0,75

EPT-Taxa IST-Wert 17 23 12 30
EPT-Taxa Bezugswert 30,5 31,5 30 37

EPT-Taxa Score 0,56 0,73 0,4 0,81
% EPT-Taxa IST-Wert 25,37 30,26 25 47,62

% EPT-Taxa Bezugswert 48,39 70,21
% EPT-Taxa Score 0,63 0,68

% Oligochaeta & Diptera Taxa IST-Wert 55,22 57,89 56,25 66,67
% Oligochaeta & Diptera Taxa Bezugswert 77,5 71,03 82,98

% Oligochaeta & Diptera Taxa Score 0,71 0,79 0,8
Diversitätsindex (Margalef) IST-Wert 6,78 7,56 5,08 7,25

Diversitätsindex (Margalef) Bezugswert 9,56 9,48 8,84
Diversitätsindex (Margalef) Score 0,71 0,54 0,82

Degradationsindex IST-Wert 41 83 39 133
Degradationsindex Bezugswert 149,5 124 140 186

Degradationsindex Score 0,27 0,67 0,28 0,72
Degradationsindex/Gesamttaxa IST-Wert 0,61 1,09 0,81 2,11

Degradationsindex/Gesamttaxa Bezugswert 2,62
Degradationsindex/Gesamttaxa Score 0,81

RETI IST-Wert 0,37 0,61 0,55
RETI Bezugswert 0,66 0,69 0,79

RETI Score 0,56 0,88 0,7
Litoral IST-Wert 3,65 3,55 4,13 4,94

Litoral Bezugswert 5,59 5,83 5,75 4,98
Litoral Score 0,65 0,61 0,72 0,99

Litoral + Profundal IST-Wert 3,06 3,55 4,08 4,93
Litoral + Profundal Bezugswert

Litoral + Profundal Score
Regionsindex (LZI) IST-Wert 2,16 2,26 3,01 3,97

Regionsindex (LZI) Bezugswert
Regionsindex (LZI) Score

Multimetrischer Index 1 IST-Wert 0,61 0,66 0,6 0,8
Multimetrischer Index 1 Bezugswert 0,8 0,77 0,8 0,75

Multimetrischer Index 1 Score 0,61 0,69 0,6 0,85
Multimetrischer Index 1 ZKL gut (good) gut (good) gut (good) sehr gut (high)

Multimetrischer Index 2 IST-Wert 0,59 0,45 0,82
Multimetrischer Index 2 Bezugswert 0,8 0,8 0,8

Multimetrischer Index 2 Score 0,59 0,45 0,82
Multimetrischer Index 2 ZKL mäßig (moderate) mäßig (moderate) sehr gut (high)

Individuendichte OTL [Ind/m²] 13579,2 16313,6 8389,6 4144,8
Ökologische Zustandsklasse mäßig (moderate) gut (good) mäßig (moderate) sehr gut (high)

ExpertJudgement Zustandsklasse
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12.1.6.3 Modul Versauerung 

Die Bewertung des Versauerungsgrades erfolgt nach der Methode von Braukmann & Biss 
(2004). Definitionsgemäß ist der Säureindex nach Braukmann & Biss (2004) nur in 
saprobiell und hydromorphologisch unbelasteten Fließgewässern anwendbar, da das 
Verfahren auf die chemischen Eigenschaften dieser Gewässer und die dort 
vorkommenden Taxa „geeicht“ ist. Eine biologische Indikation des Säurestatus ist auch nur 
in unbelasteten, kalkarmen Bächen sinnvoll, da kalkreiche und mäßig bis stärker 
abwasserbelastete Gewässer wegen der Pufferwirkung des Abwassers generell nicht sauer 
reagieren, womit sich eine Bewertung des Säuregrades erübrigt. Dementsprechend 
kommt das „Modul-Versauerung“ auch nur in versauerungsgefährdeten Gebieten 
(Bioregionen 1 – Vergletscherte Zentralalpen, 2 – Unvergletscherte Zentralalpen und 
12 – Granit- und Gneisgebiet der Böhmischen Masse) zur Anwendung. Die Berechnung 
erfolgt über ausgewählte Säureindikatoren, welche nach dem Grad ihrer 
Säureempfindlichkeit in fünf Klassen eingeteilt sind. Das Ergebnis der Auswertung wird 
direkt in eine von fünf Säureklassen umgelegt. 

Das Modul Versauerung wird nur für Sondermessprogramme in Hinblick auf die 
Versauerung beibehalten. 

Für Routine-Untersuchungen wird dieses Modul aus der Bewertung ausgenommen. 
Die Erfahrungen der letzten GZÜV–Untersuchungen erbrachten keine plausiblen 
Ergebnisse für Österreich, da die Methode für Deutschland entwickelt wurde und 
beispielsweise für die Alpen nur bedingt anwendbar ist. 
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12.2 Screening-Methode 

Die modifizierte Bewertung zur orientierenden Abschätzung der ökologischen 
Zustandklasse nach der Screening-Methode gründet auf zwei äquivalenten 
Auswertungsschritten: dem „Screening – Allgemeine Belastung“ und dem „Screening – 
Organische Belastung“. 
Die zusammenfassende Aussage, ob ein Gewässerabschnitt das Qualitätsziel 
(aufgegliedert nach „sehr gute ökologische Zustandsklasse“ oder „gute ökologische 
Zustandsklasse“) erreicht oder ob Handlungsbedarf gegeben ist, wird in einem „worst 
case“ Szenario der beiden Bewertungsgrößen „Screening – Allgemeine Belastung“ und 
„Screening – Organische Belastung“ festgelegt. 

Die Screening-Methode wurde ausschließlich für Gewässer mit einem 
Einzugsgebiet größer 10 km² entwickelt. Die Anwendung der Screening-Methode 
für Gewässer mit einem Einzugsgebiet von < 10 km² ist daher nicht zulässig! 
Ausgenommen hiervon sind die Flyschgewässer in Wien, für welche die Screening-
Methode angewendet werden kann! 

12.2.1 Bewertungsschiene „Allgemeine Belastung“ 

Die Entwicklung des „Screening – Allgemeine Belastung“ zur orientierenden Abschätzung 
des ökologischen Zustandes auf Basis der im Freiland bestimmbaren Taxa (Screening-Taxa) 
erfolgt über die drei Bewertungskriterien (Metrics)  

• Anzahl Screening-Taxa 
• Anzahl Sensitive Taxa 
• Degradations-Score 

Die Auswertung der Ergebnisse der drei Metrics „Anzahl Screening-Taxa“, „Anzahl 
Sensitive Taxa“, und „Degradations-Score“ erfolgt zunächst mit Hilfe von Tabellen, welche 
die Grenzwerte für den „sehr guten“ und den „guten“ ökologischen Zustand in Bezug auf 
den Fließgewässertyp anzeigen. Der Fließgewässertyp wird als Kombination aus Bioregion, 
saprobiellem Grundzustand und bei weiterer innerer Differenzierung aus 
Einzugsgebietsklasse und Seehöhenklasse angesehen. Zudem werden sogenannte 
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Tabelle 22 Untergrenze der Anzahl der Screening-Taxa, die gerade noch eine Einstufung in 
die ökologische Zustandsklasse I und II erlaubt; Festgelegt für den jeweiligen 
Fließgewässertyp (Kombination aus Bioregion, Sap. Grundzustand, optional 
Seehöhenklasse, Einzugsgebietsklasse); 

Bioregion/ 
Flussabschnitt 

Sap. GZ 
Innere 

Differenzierung 

Grenzwert Screening-
Taxa  

(sehr guter Zustand) 

Grenzwert Screening-
Taxa 

(guter Zustand) 

VZA 1,25  dzt. keine Bewertung dzt. keine Bewertung 

VZA 1,50  dzt. keine Bewertung dzt. keine Bewertung 

UZA 1,25  - - 

UZA 1,50 EZ-Kl 1 35 29 

UZA 1,50 EZ-Kl 2 37 27 

UZA 1,50 EZ-Kl 3 35 25 

UZA 1,75  32 18 

BR 1,50  46 38 

BR 1,75  46 38 

FL 1,25 SH-Kl 2+3+4 - - 

FL 1,50 SH-Kl 2+3 - - 

FL 1,75 SH-Kl 2+3 - - 

FL 1,50 Vorarlberg 20 - 

FL 1,75 Vorarlberg 20 - 

KV 1,50  - - 

KV 1,75  42 31 

KH 1,25  dzt. keine Bewertung dzt. keine Bewertung 

KH 1,50 SH-Kl 3 - - 

KH 1,50 SH-Kl 4 - - 

SA 1,50  dzt. keine Bewertung dzt. keine Bewertung 

SA 1,75  dzt. keine Bewertung dzt. keine Bewertung 

HV 1,25  - - 

HV 1,50  - - 

HV 1,75  - - 

AM 1,50  40 20 

AM 1,75  40 20 
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Tabelle 23 Untergrenze der Anzahl der Screening-Taxa, die gerade noch eine Einstufung in 
die ökologische Zustandsklasse I und II erlaubt; festgelegt für Große Flüsse. 

Große Flüsse Sap. GZ 
Grenzwert  

Screening-Taxa  
(sehr guter Zustand) 

Grenzwert  
Screening-Taxa  
(guter Zustand) 

Donau 1,75 - - 

Donau 2,00 dzt. keine Bewertung dzt. keine Bewertung 

March und Thaya 2,00 dzt. keine Bewertung dzt. keine Bewertung 

Al
pi

ne
 F

lü
ss

e 

Rhein 1,75 dzt. keine Bewertung dzt. keine Bewertung 

Mur 1,75 - - 

Drau 1,75 - - 

Gurk 1,75 - - 

Salzach 1,75 - - 

Inn 1,75 - - 

Enns 1,75 - - 

Traun 1,75 - - 

„-“ signalisiert, dass der Metric für diesen Fließgewässertyp nicht in die Berechnung mit eingeht 

Tabelle 24 Untergrenze der der Anzahl der Screening-Taxa, die gerade noch eine 
Einstufung in die ökologische Zustandsklasse I und II erlaubt; festgelegt für spezielle 
Gewässertypen und Typausprägungen  

Spez. Gewässertypen/Typausprägungen 
Grenzwert  

Screening-Taxa  
(sehr guter Zustand) 

Grenzwert  
Screening-Taxa  
(guter Zustand) 

Intermittierende Flyschbäche - - 

Verebnungsstrecken 30 20 

Mäanderstrecken 30 20 

Furkationsstrecken 30 20 

Sommerwarme Seeausrinne - - 

„-“ signalisiert, dass der Metric für diesen Fließgewässertyp nicht in die Berechnung mit eingeht. 
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Tabelle 29 Untergrenze des Degradations-Scores, die gerade noch eine Einstufung in die 
ökologische Zustandsklasse I und II erlaubt; festgelegt für Große Flüsse 

Große Flüsse Sap. GZ 
Grenzwert 

Degradations-Score 
(sehr guter Zustand) 

Grenzwert 
Degradations-Score 

(guter Zustand) 

Donau 1,75 (85) 50 

Donau 2,00 dzt. keine Bewertung dzt. keine Bewertung 

March und Thaya 2,00 dzt. keine Bewertung dzt. keine Bewertung 

Al
pi

ne
 F

lü
ss

e 

Rhein 1,75 dzt. keine Bewertung dzt. keine Bewertung 

Mur 1,75 101 52 

Drau 1,75 101 52 

Gurk 1,75 101 52 

Salzach 1,75 101 52 

Inn 1,75 101 52 

Enns 1,75 101 52 

Traun 1,75 85 35 

Die Ziffern in Klammern sind vorläufige Grenzwerte, die bei entsprechend verbesserter Datenlage angepasst 
werden. 

Tabelle 30 Untergrenze des Degradations-Scores, die gerade noch eine Einstufung in die 
ökologische Zustandsklasse I und II erlaubt; festgelegt für spezielle Gewässertypen und 
Typausprägungen 

Spez. Gewässertypen/Typausprägungen 
Grenzwert 

Degradations-Score 
(sehr guter Zustand) 

Grenzwert 
Degradations-Score 

(guter Zustand) 

Intermittierende Flyschbäche 41 29 

Verebnungsstrecken - - 

Mäanderstrecken - - 

Furkationsstrecken - - 

Sommerwarme Seeausrinne 50 25 

„-“ signalisiert, dass der Metric für diesen Fließgewässertyp nicht in die Berechnung mit eingeht. 
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Für spezielle Gewässertypen und Typausprägungen stehen derzeit Grenzwerte für 
intermittierende Flyschbäche und sommerwarme Seeausrinne zur Verfügung. 

Für die restlichen Typen, die der Kategorie „Spezielle Gewässertypen und 
Typausprägungen“ zugeordnet werden (vgl. Pkt.11.4), ist derzeit aufgrund geringer 
Datenlage keine Bewertung möglich.  

12.2.2 Bewertungsschiene – „Organische Belastungen“ 

Die saprobielle Komponente ist beim „Screening – Allgemeine Belastung“ ausgegliedert. 
Der Saprobie-Score wird als eingeständiges Modul („Screening – Organische Belastung“) 
für die Bewertung des ökologischen Zustandes hinzugezogen. Diese Vorgangsweise 
erlaubt neben der Abschätzung des ökologischen Zustandes auch die traditionelle 
Diskussion des Aspektes der organischen Belastung. 
Der Saprobie-Score gibt Aufschluss über die saprobielle Toleranz eines Organismus. Der 
Saprobie-Score der einzelnen Taxa reicht von 0 (keine saprobielle Toleranz) bis 200 (hohe 
saprobielle Toleranz). Der Scorewert steigt mit zunehmender Toleranz gegenüber 
saprobieller Belastung an. Für 196 von insgesamt 287 im Freiland bestimmbare Taxa 
konnte ein Saprobie-Score vergeben werden. Die meisten Taxa sind als Indikatoren für die 
traditionellen Güteklassen I, I-II, II und II-III eingestuft, da mit zunehmender saprobieller 
Belastung die Anzahl toleranter Arten stark abnimmt. Darüber hinaus stehen nur wenige 
saprobionte Taxa zur Verfügung, da Oligochaeta und Chironomidae im Freiland nicht 
näher bestimmbar sind. Eine Liste der Saprobie-Scores findet sich in Anhang Pkt. 16.5. 

Der Saprobie-Score einer Untersuchungsstelle wird ähnlich dem Saprobienindex nach 
Pantle & Buck (1955) berechnet. 

 
Saprobie-Scorei  individueller Saprobie-Score des i-ten Taxons  
Ai  Abundanz des i-ten Taxons (5-stufige Schätzskala nach ÖNORM M 6232 bzw. nach der „Richtlinie 

Saprobiologie“) 
n Anzahl der Taxa 
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Grenzwerte des Saprobie-Scores für die ökologischen Zustandsklassen I und II  

Für den Saprobie-Score werden, in Abhängigkeit vom saprobiellen Grundzustand, 
Grenzwerte für den noch „sehr guten“ und noch „guten“ ökologischen Zustand festgelegt. 

Tabelle 31 Untergrenze des Saprobie-Scores (in Abhängigkeit vom Saprobiellen 
Grundzustand), die gerade noch eine Einstufung in die ökologische Zustandsklasse I und II 
erlaubt 

sap. Grundzustand 
Grenzwert  

Saprobie-Score  
(sehr guter Zustand) 

Grenzwert  
Saprobie-Score  
(guter Zustand) 

1,25 62,5 92 

1,5 70,5 100 

1,75 83,5 115 

2,0 102,5 127,5 

12.2.3 Vorgangsweise zur orientierenden Bewertung des ökologischen 
Zustandes nach der Screening-Methode 

Die orientierende Abschätzung des ökologischen Zustandes eines Gewässerabschnittes 
erfolgt über die beiden Bewertungsschienen „Screening – Allgemeine Belastung“ und 
„Screening – Organische Belastung“ (vgl. Abbildung 9). 

In einem ersten Schritt werden die Bewertungskriterien (Metrics) „Anzahl Sensitive Taxa“, 
„Anzahl Screening-Taxa“, „Degradations-Score“ und „Saprobie-Score“ erhoben.  
In weiterer Folge müssen diese Metrics jeweils in einen Einheitswert, die sogenannte 
„Ecological Quality Ratio" (EQR) umgerechnet werden. Mit Inkrafttreten der Europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie wird mittels EQRs eine EU-weite Vergleichbarkeit 
unterschiedlicher nationaler Bewertungsverfahren gewährleistet. Die Ecological Quality 
Ratio gibt das Verhältnis („ratio“) zwischen dem jeweils ermittelten Metricwert „Observed 
value“ (Oij) und dem für den entsprechenden Fließgewässertyp erwarteten Wert 
„Expected value“ (Eij) wieder. Der „Expected value“ kann vom Anwender den Tabellen mit 
den Untergrenzen für den sehr guten und guten ökologischen Zustand für das jeweilige 
Bewertungskriterium entnommen werden (siehe Pkt. 12.2. 
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Abbildung 9 Flussdiagramm zur Vorgangsweise der orientierenden Bewertung nach der 
Screening-Methode 

 

Durch anschließende Mittelwertsbildung der errechneten EQRsij (Eij/Oij) ergeben sich die 
EQRs für „Screening - Allgemeine Belastung“ (AB-EQRij) und „Screening - Organische 
Belastung“ (OB-EQRij). Das Ergebnis wird grundsätzlich auf 2 Kommastellen gerundet. Als 
„Total-EQR“ (T-EQRij) wird das schlechteste Auswertungsergebnis ausgewiesen („worst 
case“ Betrachtung).  

Folgende Abkürzungen werden verwendet: 

AB-EQRI/II:  Berechnung der EQRs mit den Grenzwerten für den sehr guten Zustand 
entsprechend Tabelle 22 bis Tabelle 30. 

AB-EQRII/III:  Berechnung der EQRs mit den Grenzwerten für den guten Zustand 
entsprechend Tabelle 22 bis Tabelle 30. 

OB-EQRI/II:  Berechnung der EQRs mit den Grenzwerten für den sehr guten Zustand 
entsprechend Tabelle 31. 

OB-EQRII/III:  Berechnung der EQRs mit den Grenzwerten für den guten Zustand 
entsprechend Tabelle 31. 

Die „Ecological Quality Ratio“ ist als Zahl zwischen 0 und 1 definiert und wird 
nachfolgendem Schema einer Bewertung zugeordnet. 
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Für „Screening – Allgemeine Belastung“ gilt 

Abbildung 10 Schema der Bewertung für Screening – Allgemeine Belastung 

 

Ist der AB-EQRI/II-Wert gleich bzw. größer als 1, ist der sehr gute Zustand gegeben 
(Qualitätsziel erreicht) und die Beurteilung abgeschlossen. Liegt der berechnete AB-EQRI/II-
Wert unter 1, wird der AB-EQRII/III-Wert errechnet. Ist der Wert für die AB-EQRII/III gleich 
bzw. über 1, ist der gute Zustand gegeben (Qualitätsziel erreicht) und die Beurteilung 
abgeschlossen. Liegt der Wert für AB-EQRII/III unter 1, ist der gute Zustand nicht mehr 
erreicht und es ist Handlungsbedarf gegeben. 

Für „Screening- Organische Belastung“ gilt 

Abbildung 11 Schema der Bewertung für Screening – Organische  Belastung 

 

Die Beurteilung der organischen Belastung erfolgt in umgekehrter Vorgangsweise. Ein 
niedriger Saprobie-Score indiziert geringe organische Belastung, ein hoher Wert hingegen 
steht für hohe organische Belastung (vgl. Tabelle 31). Das heißt, ist der OB-EQRI/II-Wert 
gleich bzw. kleiner 1, ist der sehr gute Zustand gegeben (Qualitätsziel erreicht) und die 
Beurteilung abgeschlossen. Liegt der berechnete OB-EQRI/II-Wert über 1, wird der  
OB-EQRII/III-Wert errechnet. Ist der Wert für OB-EQRII/III gleich bzw. unter 1, ist der gute 
Zustand gegeben (Qualitätsziel erreicht) und die Beurteilung abgeschlossen. Liegt der 
Wert für OB-EQRII/III über 1, ist der gute Zustand nicht mehr erreicht und es ist 
Handlungsbedarf gegeben. 
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12.2.4 Die Berücksichtigung des Bewertungskriteriums „Reduzierte 
Bedingungen“ als K.O.-Kriterium 

Entsprechend den Anforderungen der WRRL sollen zukünftig nur mehr biologische 
Qualitätselemente für die Abschätzung des ökologischen Zustandes einer 
Untersuchungsstelle berücksichtigt werden. Zukünftig muss eine klare Trennung von 
Milieuzuständen und biologischen Qualitätselementen erfolgen. Aus diesem Grund 
können hinkünftig die sensorischen Bewertungskriterien nicht mehr berücksichtigt 
werden. Dies bedeutet für den Anwender jedoch, dass gewisse Kriterien, die vor Ort einen 
beeinträchtigten ökologischen Zustand anzeigen können, künftig nicht mehr für eine 
orientierende Aussage zur Verfügung stehen. 
Allerdings können Kriterien der traditionellen Modul 1-Befundung, welche eindeutig auf 
biologische Vorgänge zurückzuführen sind, weiterhin für die Bewertung verwendet 
werden. Im Zuge der Methodenentwicklung hat sich erwiesen, dass gerade im kritischen 
Übergangsbereich vom guten ökologischen Zustand zum Handlungsbedarf die zusätzliche 
Befundung des sensorischen Bewertungskriteriums „Reduzierte Bedingungen“ zu einer 
deutlichen Schärfung des Ergebnisses führt. 
Reduktionserscheinungen können nur unter Berücksichtigung folgender Vorrausetzungen 
als K.O.-Kriterium angewendet werden: 

• das Vorkommen von Reduktionen muss in Bezug zum jeweiligen Fließgewässertyp 
entsprechend bewertet werden. Natürlich auftretende, kleinräumige 
Reduktionserscheinungen kommen nicht als K.O.-Kriterium zum Tragen. 

• Die Größe der zu befundenden Bereiche (lenitische/lotische) richtet sich nach der 5%-
Regel gemäß der habitatanteilig gewichteten Makrozoobenthos Aufsammlung in 
Fließgewässern (Multi-Habitat-Sampling; MHS) nach Moog (2004). 
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Tabelle 32 Bedingungen, unter denen Reduktionserscheinungen als K.O.-Kriterium 
angewendet werden 

Kriterium Verwendung als K.O.-Kriterium 

Reduzierte Bed. lenitisch (< 0,25 m/s)  

Faulschlamm mit aerober Oberschicht immer 

Faulschlamm ohne aerobe Oberschicht immer 

Lithal Unterseite (% Schwarzfärbung) wenn > 25 % Schwarzfärbung 

Lithal Unter- & Oberseite, Schwarzfärbung immer 

Reduzierte Bed. lotisch (0,25 – 0,75 m/s)  

Faulschlamm mit aerober Oberschicht immer 

Faulschlamm ohne aerobe Oberschicht immer 

Lithal Unterseite (% Schwarzfärbung) immer 

Lithal Unter- & Oberseite, Schwarzfärbung immer 

Reduzierte Bed. Lotisch (> 0,75 m/s)  

Lithal Unterseite (% Schwarzfärbung) immer 

Lithal Unter- & Oberseite, Schwarzfärbung immer 

12.2.5 Beispiel für die Berechnung der Screening-Methode 

In folgendem Beispiel wird anhand eines Gewässerabschnittes der Bioregion 3 
(Bergrückenlandschaft und Ausläufer der Zentralalpen) mit saprobiellem 
Grundzustand 1,5 die rechnerische Vorgangsweise verdeutlicht. In der Spalte „Expected“ 
sind für den sehr guten und guten ökologischen Zustand die jeweiligen Grenzwerte 
aufgelistet. Die Ecological Quality Ratio für das „Screening – Allgemeine Belastung“ mit 
den Grenzwerten für den sehr guten Zustand liegt mit einem Wert von 0,77 unter 1. 
Folglich müssen die Grenzwerte für den guten ökologischen Zustand herangezogen 
werden. Mit einem EQR-Wert von 1,06 wird der gute ökologische Zustand erreicht. Für 
das „Screening – Organische Belastung“ ergibt sich rechnerisch ein Wert unter 1 und 
somit der sehr gute ökologische Zustand. 
Die worst case Betrachtung aus organischer und allgemeiner Belastung erlaubt die 
Abschätzung des guten ökologischen Zustandes für diese Fließgewässerstrecke. 
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13 Berechnung und Auswertung der 
Ergebnisse 

Die Dateneingabe sowie die rechnerische Auswertung der beiden Makrozoobenthos-
Bewertungsmethoden – Screening und detaillierte Makrozoobenthos-Methode erfolgt 
über das webbasierte Auswertungsprogramm ECOweb des BMLUK. 
Eine Anleitung zur Vorgehensweise der Eingabe, Berechnung und Ausgabeist den 
Videotutorials und dem Handuch auf der Startseite von ECOweb zu entnehmen: 
https://wasser.umweltbundesamt.at/ecoprof-bdb. Folgende Funktionen stehen prinzipiell 
zur Verfügung: 

• Eingabe einer mit der Multi-Habitat-Methode (MHS) besammelten Aufnahme: erfolgt 
in den Detaildaten einer Aufnahme unter dem Reiter „MZB Taxaliste“. Um die 
Taxaliste eingeben zu können, muss zuvor eine „detaillierte MZB-Methode (MHS)“ 
hinzugefügt werden. 

• Bewertung der detaillierten Makrozoobenthos-Methode: erfolgt in der Aufnahmen 
Übersicht über den Befehl „Bewertung anstoßen“. 

• Ausgabe der Makrozoobenthos-Taxalisten: erfolgt in den Detaildaten einer Aufnahme 
im Reiter „MZB Taxaliste – Detaillierte MZB-Methode (MHS)“ als PDF Datei oder im 
Reiter „Aufnahmedaten“ als xls Datei.  

• Ausgabe der Bewertung der detaillierten Makrozoobenthos-Methode: erfolgt in der 
Aufnahmen Übersicht über den Befehl „Ergebnisbericht“  als PDF Datei oder im Reiter 
„Aufnahmedaten“ als xls Datei. In der Aufnahmen Übersicht können über den Button 
„Ergebnisübersicht“ mehrere Aufnahmen gemeinsam als xls Datei ausgegeben 
werden.  

• Eingabe von Makrozoobenthos Screening-Taxa: erfolgt in den Detaildaten einer 
Aufnahme unter dem Reiter „MZB Taxaliste“. Um die Taxaliste eingeben zu können, 
muss zuvor eine „Screening-Methode“ hinzugefügt werden. 

• Bewertung der Screening-Methode: erfolgt in der Aufnahmen Übersicht über den 
Befehl „Bewertung anstoßen“. 

• Ausgabe der Screening-Taxalisten: erfolgt im Reiter „MZB Taxaliste – Screening-
Methode“ als PDF Datei oder im Reiter „Aufnahmedaten“ als xls Datei. 

https://wasser.umweltbundesamt.at/ecoprof-bdb
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14 Darstellung der Ergebnisse, 
Prüfbericht 

Der Mindestumfang der Prüfberichte hat zu umfassen: 

1. Projektrelevante Daten aus dem Probenahmeprotokoll (Pkt. 7) 
2. Ergebnisse entsprechend Pkt. 12 – Auswertung 
3. Taxalisten: entsprechend der jeweiligen Erhebung nach taxonomischen Gruppen  

(Reihenfolge entsprechend Fauna Aquatica Austriaca) 
4. für Untersuchungen im Rahmen des nationalen Monitoringprogramms (GZÜV):  

automatisierte ECOweb-Berichte 
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16.2 Beschreibung der Habitate 

(aus: „Richtlinie zur Bestimmung der saprobiologischen Gewässergüte von 
Fließgewässern“; Moog et al. 1999) 

Tabelle 34 Beschreibung der Habitate 

Minerogene Choriotope 

Abkürzung 
Substrat-
bezeichnung 

Verbale Beschreibung Durchmesser 

HYG 
Hygropetrische 
Stellen 

dünner Wasserfilm über steinigem Substrat  

MGL Megalithal Große Steine, Blöcke und anstehender Fels > 40 cm 

MAL 
Makrolithal 
(Blöcke) 

Grobes Blockwerk, etwa kopfgroße Steine bis 
maximal 40 cm Durchmesser vorherrschend mit 
variablen Anteilen von Steinen, Kies und Sand 

20 -40 cm 

MSL Mesolithal (Steine) 
Faust- bis handgroße Steine mit variablem Kies- und 
Sandanteil 

6,3 - 20 cm 

MIL 
Mikrolithal 
(Grobkies) 

Grobkies (Taubenei- bis Kinderfaustgröße) mit 
Anteilen von Mittel- und Feinkies sowie Sand 

2 - 6,3 cm 

AKL Akal (Kies) Fein- und Mittelkies 0,2 - 2 cm 

PSM Psammal (Sand) Sand 0,063 - 2 mm 

PSP Psammopelal Mischung aus Feindsand und Pelal  

PEL Pelal Schlick, Schluff und Schlamm  < 0,063 mm 

ARG Argillal Tonfraktion  

 

Organische Choriotope 

Abkürzung 
Substrat-
bezeichnung 

Verbale Beschreibung 

PHY Mikro-Algen Aufwuchsalgen 

FIL Makro-Algen Algenbüschel, Fadenalgen, Algenwatten 

MAK 
submerse 
Makrophyten 

Submerse Wasserpflanzen, inkl. Moose, Farne und Characeen 

MAK 
emerse 
Makrophyten 

z.B. Thypha, Carex, Phragmites 
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16.3 Formblatt 

Abbildung 12 Zur Dokumentation der Habitat-Flächenanteile und Festlegung der Einzelproben entnommen aus: Moog 2004. 
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16.4 Beispiel für ein Probenahmeprotokoll 

Abbildung 13 Beispiel für ein Probenahmeprotokoll – Untersuchungsstelle 
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Abbildung 14 Beispiel für ein Probenahmeprotokoll - Wetter 

 

Choriotope Angaben entsprechend Formblatt Anhang Pkt. 16.3 

Abbildung 15 Beispiel Organoleptischer Befund 

 



 

 

162 Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente 

16.5 Screening-Taxa Liste inkl. Sensitive Taxa, Saprobie-und 
Degradations-Scores 

Einstufungen der „Screening-Taxa“ (Screening-Methode) im Hinblick auf den Saprobie-
Score und die Degradations-Scores für Alpen, Mittelgebirge und Vorländer. Die Screening 
Taxaliste ist unter Ecoprof/ECOweb>Hintergrunddokumente downloadbar. 

Tabelle 35 Einstufungen der Screening-Taxa 

 Degradations-Score 

Screening-Taxon 
Sensitives 

Taxon 
Saprobie-

Score 
Alpen-
Index 

Mittelgeb.-
Index 

Vorländer-
Index 

Spongillidae Gen. sp.  105 -2 -1 1 

Hydrozoa  90    

Craspedacusta sowerbyi  125    

Turbellaria      

Dendrocoelum lacteum-Typ (weisslich)  135 -5 -4 -4 

Girardia tigrina  110    

Nematomorpha-Gordiidae Gen. sp.      

Nematoda-Mermithidae Gen. sp.      

Gastropoda      

Theodoxus sp. X 90 5 5 5 

Viviparus sp. X 105 3 4 5 

Hydrobiidae Gen. sp. excl. Potamopyrgus 
sp. & Lithoglyphus sp. 

X 10 5 5 5 

Bythinella sp. X 10 5 5 5 

Potamopyrgus antipodarum  140 -5 -5 -5 

Lithoglyphus naticoides X 110   5 

Bithynia sp.  110 -3 -3 -1 

Melanopsidae Gen. sp. (Microcolpia sp., 
Esperiana sp.) 

  4 4 4 

Holandriana holandrii  10 1 1 1 

Thiaridae Gen. sp. (Melanoides 
tuberculata) 

     

Valvatidae Gen. sp.  115 -3 -3 -3 

https://www.ecoprof.at/index.php/ecoprofhintergrunddokumente.html
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16.6 Liste der Seeausrinne 

Tabelle 36 Liste der Seeausrinne 

See Fließgewässer Länge 

Grabensee  Mattig 15 km nach ihrem Ursprung im Grabensee bis Pfaffstätt 

Attersee Ager 12,5 km bis Mdg. der Vöckla (bzw. bis Oberachmann) 

Irrsee Zeller Ache 4 km bis Einmündung des Ritzenbaches 

Traunsee Traun bis Fischerinsel 

Mondsee Seeache 2,9 km bis Mdg. in Attersee 

Wolfgangsee  Ischler Ache 12,3 km bis zur Mündung in die Traun 

Altausseer See Altausseer Traun  4,6 km bis Mdg. Traun 

Toplitzsee Toplitzbach 1,5 km; eher kein Seeausrinn 

Grundlsee Grundlseer Traun 4,94 km bis Mdg. Traun 

Weißensee Weißenbach 2,7 km  

Ossiacher See Ossiacher Seebach gesamter Ausrinn 

Wörthersee Sattnitz (Glanfurt) gesamter Ausrinn 

Millstätter See Millstätter Seebach gesamter Ausrinn (1,1 km)  

Längsee Lavabach Gesamter Lavabach (3,5 km) bis Mdg. Ziegelbach 

Pressegger See Pressegger Seebach gesamter Lauf von 3,5 km bis Mündung in die Gail 

Faaker See Faaker Seebach gesamter Lauf von 6,8 km bis Mündung in die Gail 

Hafnersee Hafnersee-Ausrinn gesamter Lauf bis Mündung in den Keutschacher See 

Keutschacher See Keutschacher Seebach gesamter Lauf bis Mündung in den Wörther See 

Wallersee Fischach 7,5 km (lt BQE Fische ), 3,2 km (lt. BQE MZB) 

Zeller See Ausrinn - Kanal gesamter Ausrinn (2,84 km) 

Fuschlsee Fuschler Ache 2,4 km 
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16.7 Zuordnung aller Taxa aus der Taxaliste Österreich zur 
operationellen Taxaliste 

Die operationelle Taxaliste ist unter Ecoprof/ECOweb>Hintergrunddokumente 
downloadbar. 

Tabelle 37 Zuordnung aller Taxa aus der Taxaliste Österreich zur operationellen Taxaliste 
(aus ECOweb) 

Taxon laut Taxaliste Österreich Taxon operationelle Taxaliste 
Ablabesmyia (Ablabesmyia) longistyla Ablabesmyia sp. 
Ablabesmyia (Ablabesmyia) monilis Ablabesmyia sp. 
Ablabesmyia (Ablabesmyia) phatta Ablabesmyia sp. 
Ablabesmyia (Ablabesmyia) sp. Ablabesmyia sp. 
Ablabesmyia (Karelia) sp. Ablabesmyia sp. 
Ablabesmyia sp. Ablabesmyia sp. 
Acentria ephemerella Lepidoptera Gen. sp. 
Acentria sp. Lepidoptera Gen. sp. 
Acentropinae Gen. sp. Lepidoptera Gen. sp. 
Achtheres percarum Copepoda Gen. sp. 
Achyrolimonia decemmaculata Limoniidae Gen. sp. 
Achyrolimonia neonebulosa Limoniidae Gen. sp. 
Achyrolimonia sp. Limoniidae Gen. sp. 
Acilius canaliculatus Dytiscidae Gen. sp. 
Acilius sp. Dytiscidae Gen. sp. 
Acilius sulcatus Dytiscidae Gen. sp. 
Acricotopus lucens Acricotopus lucens 
Acricotopus sp. Acricotopus lucens 
Acroloxidae Gen. sp. Acroloxus lacustris 
Acroloxus lacustris Acroloxus lacustris 
Acroloxus sp. Acroloxus lacustris 
Acrophylax sp. Acrophylax zerberus 
Acrophylax zerberus Acrophylax zerberus 
Adelphomyia punctum Limoniidae Gen. sp. 
Adelphomyia sp. Limoniidae Gen. sp. 
Adicella cremisa Adicella cremisa 
Adicella filicornis Adicella filicornis 
Adicella reducta Adicella reducta 
Adicella sp. Adicella sp. 
Aedes (Aedes) cinereus Culicidae Gen. sp. 
Aedes (Aedes) geminus Culicidae Gen. sp. 
Aedes (Aedes) rossicus Culicidae Gen. sp. 

https://www.ecoprof.at/index.php/ecoprofhintergrunddokumente.html
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16.8 Degradationsindex-Einstufungen auf Basis der operationellen 
Taxaliste Österreich 

Tabelle 38 Degradationsindex-Einstufungen auf Basis der operationellen Taxaliste 
Österreich 

 Einstufung Degradationsindex 
Taxon Alpen Mittelgebirge Vorländer 
Ablabesmyia sp. 0 0 0 
Acricotopus lucens 0 0 0 
Acroloxus lacustris -2 -2 -2 
Acrophylax zerberus 2 2 2 
Adicella cremisa 3 3 3 
Adicella filicornis 3 3 3 
Adicella reducta 3 3 3 
Adicella sp. 3 3 3 
Aeolosoma sp. 0 0 0 
Aeshna sp. 0 0 0 
Aeshnidae Gen. sp. 0 0 0 
Agapetus sp. 4 4 4 
Agnetina elegantula 4 4 4 
Agraylea multipunctata -3 -3 -3 
Agraylea sexmaculata -3 -3 -3 
Agraylea sp. -3 -3 -3 
Agriotypus armatus 3 3 3 
Agrypnia sp. -1 -1 -1 
Alboglossiphonia sp. -5 -5 -5 
Allogamus auricollis 2 2 3 
Allotrichia pallicornis -1 -1 -1 
Ameletus inopinatus 3 3 3 
Ametropus fragilis 5 5 5 
Amphinemura sp. 5 5 5 
Anabolia sp. -2 1 1 
Anatopynia plumipes 0 0 0 
Anax ephippiger 0 0 0 
Anax sp. 0 0 0 
Ancylus fluviatilis 1 1 4 
Anisogamus difformis 2 2 2 
Anisus sp. 0 0 0 
Anodonta sp. 2 2 2 
Anomalopterygella chauviniana 2 2 2 
Apatania sp. 5 5 5 
Aphelocheirus aestivalis 3 3 4 
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16.9 Modul Versauerung: Säureindex-Einstufungen nach 
Braukmann & Biss (2004) auf Basis der operationellen 
Taxaliste Österreich 

Tabelle 39 Modul Versauerung: Säureindex-Einstufungen nach Braukmann & Biss (2004) 
auf Basis der operationellen Taxaliste Österreich 

Taxon (Säureempfindlichkeitsklasse) SEK 
Ablabesmyia sp. 5 
Adicella reducta 3 
Agapetus sp. 1 
Allogamus auricollis 1 
Ameletus inopinatus 3 
Amphinemura sp. 4 
Anatopynia plumipes 5 
Ancylus fluviatilis 1 
Anomalopterygella chauviniana 2 
Apatania sp. 4 
Apsectrotanypus trifascipennis 5 
Arcynopteryx dichroa 4 
Asellus aquaticus 1 
Atherix ibis 3 
Baetis (Baetis) alpinus 2 
Baetis (Baetis) buceratus 2 
Baetis (Baetis) fuscatus 2 
Baetis (Baetis) liebenauae 2 
Baetis (Baetis) lutheri 2 
Baetis (Baetis) melanonyx 2 
Baetis (Baetis) scambus 2 
Baetis (Baetis) vardarensis 2 
Baetis (Baetis) vernus 3 
Baetis (Labiobaetis) tricolor 2 
Baetis (Nigrobaetis) digitatus 2 
Baetis (Nigrobaetis) muticus 2 
Baetis (Nigrobaetis) niger 2 
Baetis (Rhodobaetis) rhodani 3 
Baetis nexus 2 
Baetis sp. 2 
Brachyptera risi 5 
Brachyptera seticornis 5 
Brillia bifida 4 
Bythinella sp. 2 
Centroptilum luteolum 2 
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